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35. Gesetz vom 9. März 2005, mit dem das Tiroler Raumordnungsgesetz 2001 und die Tiroler Bauordnung 2001 geän-
dert werden

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Tiroler Raumordnungsgesetz 2001, LGBl. Nr. 93,
wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 2 des § 1 hat die lit. e zu lauten:
„e) der Schutz von Siedlungsgebieten, von öffentlich

zugänglichen Gebäuden, von wichtigen Verkehrswegen,
soweit dies unter Berücksichtigung der sonstigen Schutz-
interessen dieser Verkehrswege möglich ist, von Erho-
lungsräumen und von ökologisch besonders wertvollen
oder empfindlichen Gebieten vor den Gefahren schwe-
rer Unfälle in Betrieben im Sinne der Richtlinie 96/82/EG
zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen
mit gefährlichen Stoffen, CELEX Nr. 396L0082 (ABl.
1997, Nr. L 10, S. 13 ff.);“

2. Im § 3 wird folgende Bestimmung als Abs. 4 ange-
fügt:

„(4) Die gegenseitige Informationspflicht nach den
Abs. 1 und 2 besteht jedenfalls in Bezug auf Planungen
über die Ansiedlung von Betrieben im Sinne des § 1 Abs. 2
lit. e sowie über die Erweiterung und Änderung solcher
Betriebe, wenn sich dadurch im Fall eines schweren Un-
falls erhebliche Auswirkungen auf den Schutz von Sied-
lungsgebieten, von öffentlich zugänglichen Gebäuden,
von wichtigen Verkehrswegen, von Erholungsräumen
oder von ökologisch besonders wertvollen oder emp-
findlichen Gebieten ergeben können. Die gegenseitige
Informationspflicht besteht weiters in Bezug auf Pla-
nungen und Maßnahmen in diesen Bereichen, wenn diese
das Risiko eines schweren Unfalls erhöhen oder die Fol-
gen eines solchen Unfalls verschlimmern können.“

3. Der § 4 wird aufgehoben.
3a. Im Abs. 1 des § 7 haben die lit. b und c zu lauten:
„b) bestimmte Gebiete oder Grundflächen der An-

siedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, der Er-

richtung von infrastrukturellen Anlagen, die für den
Tourismus oder sonst für Freizeit- und Erholungs-
zwecke von besonderer Bedeutung sind, oder der Ge-
winnung von Rohstoffen vorzubehalten sind;

c) bestimmte Grundflächen der Errichtung von Ge-
bäuden oder sonstigen Anlagen von überörtlicher Be-
deutung, die öffentlichen Zwecken dienen, wie Schulen
und sonstige Bildungseinrichtungen, Amtsgebäude,
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, sonstige Ein-
richtungen der sozialen Infrastruktur, Wasser- und
Energieversorgungsanlagen, Abwasserreinigungsanla-
gen, Bevorratungseinrichtungen und dergleichen, vor-
zubehalten sind;“

4. Der Abs. 2 des § 7 hat zu lauten:
„(2) Raumordnungsprogramme können für das ganze

Land oder für Teile des Landes (Planungsgebiete) erlas-
sen werden. Die Grenzen von Planungsgebieten, die nur
Teile des Landes umfassen, dürfen die Grenzen von Pla-
nungsverbänden (§ 23) und Gemeinden schneiden,
wenn dies im Hinblick auf den Inhalt des Raumord-
nungsprogrammes zweckmäßig ist.“

5. Die §§ 8 und 9 haben zu lauten:

„§ 8
Raumordnungsprogramme 

für Einkaufszentren

(1) Einkaufszentren im Sinne dieses Gesetzes sind
Gebäude oder Teile von Gebäuden, in denen Betriebe
oder Teile von Betrieben untergebracht sind, die Waren
oder Waren und Dienstleistungen anbieten, einschließ-
lich der diesen Gebäuden oder Teilen von Gebäuden
funktionell zugeordneten Anlagen, wenn die Kunden-
fläche das in der Anlage jeweils festgelegte Ausmaß
übersteigt. Die Kundenflächen mehrerer Betriebe sind
zusammenzuzählen, wenn die Betriebe in einem wirt-
schaftlichen, organisatorischen oder funktionellen Zu-
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sammenhang stehen. Dabei gelten außer in Kernzonen
(Abs. 3) mehrere Gebäude oder Teile von Gebäuden als
ein Einkaufszentrum, wenn diese in einem räumlichen
Naheverhältnis stehen. Betriebe, in denen Kraftfahr-
zeuge und ergänzend dazu Kraftfahrzeugzubehör und
höchstens in einem geringfügigen Ausmaß andere Waren
angeboten werden, gelten nicht als Einkaufszentren.

(2) Kundenflächen sind jene Flächen der im Abs. 1
genannten Gebäude oder Teile von Gebäuden, ein-
schließlich der diesen funktionell zugeordneten Anla-
gen, auf denen Waren ausgestellt oder zum Verkauf an-
geboten oder Dienstleistungen erbracht werden, Flä-
chen, die der Abwicklung des geschäftlichen Verkehrs
mit den Kunden dienen, und Flächen, die der Erschlie-
ßung der genannten Flächen dienen und zur Benützung
durch Kunden bestimmt sind. Nicht als Kundenflächen
gelten:

a) Flächen für Stiegen, Windfänge und Sanitärräume;
b) Flächen für Kinderbetreuungseinrichtungen;
c) Flächen, auf denen Bank- oder Postdienstleistun-

gen erbracht werden;
d) Flächen, auf denen ausschließlich solche Waren

ausgestellt oder zum Verkauf angeboten werden, die auf
diesen Flächen produziert werden;

e) Flächen, die der Bedienung der Kunden mit Waren
dienen und ausschließlich dem Personal vorbehalten
sind.

(3) Die Widmung von Sonderflächen für Einkaufs-
zentren des Betriebstyps A ist nur innerhalb der in
Raumordnungsprogrammen festgelegten Kernzonen
von Gemeinden oder Teilen von Gemeinden zulässig.
Als Kernzonen dürfen Gebiete festgelegt werden, die

a)  großteils als Mischgebiet, gemischtes Wohngebiet
oder Wohngebiet gewidmet sind und

b) großteils eine dichte, zusammenhängende und
mehrgeschossige Bebauung mit einem vielfältigen ge-
mischten Angebot an Handelsbetrieben, sonstigen
Dienstleistungseinrichtungen, wie Banken, Versiche-
rungen, Büros, Kanzleien, Ordinationen und derglei-
chen, öffentlichen Einrichtungen, Gastgewerbebetrie-
ben, Freizeiteinrichtungen, kulturellen Einrichtungen,
Veranstaltungs- und Vergnügungsstätten und Wohn-
bauten aufweisen und

c) über eine gute Anbindung an den öffentlichen Per-
sonennahverkehr verfügen.

Die Kernzonen sind auf der Grundlage der digitalen
Katastralmappe im Maßstab 1:5.000 oder größer darzu-
stellen. Die planliche Darstellung von Kernzonen ist
durch Auflegung zur öffentlichen Einsichtnahme wäh-

rend der für den Parteienverkehr bestimmten Amts-
stunden beim Amt der Tiroler Landesregierung zu ver-
lautbaren und überdies im Internet in einem gegen un-
befugte Änderungen geschützten Dateiformat bekannt
zu machen.

(4) Die Widmung von Sonderflächen für Einkaufs-
zentren des Betriebstyps B ist nur in den Randzonen der
in einem Raumordnungsprogramm festgelegten Ge-
meinden oder Teile von Gemeinden auf Grundflächen
zulässig, die innerhalb der im örtlichen Raumordnungs-
konzept für betriebliche Zwecke vorgesehenen Berei-
che liegen. In einem Raumordnungsprogramm im Sinne
des ersten Satzes dürfen nur Gemeinden festgelegt wer-
den, die eine für Einkaufszentren des Betriebstyps B hin-
reichende zentralörtliche Bedeutung aufweisen, sowie
Teile von Gemeinden, die mit einer solchen Gemeinde
eine unmittelbare räumliche Verflechtung aufweisen.

(5) Die Landesregierung hat in einem Raumord-
nungsprogramm die Grundsätze zu bestimmen, die bei
der Widmung von Sonderflächen für Einkaufszentren
(§ 49) zu beachten sind. Dabei kann für Einkaufszen-
tren eines Betriebstyps oder beider Betriebstypen die
höchstzulässige Größe von Sonderflächen für Einkaufs-
zentren im Verhältnis zum zulässigen Höchstausmaß
der Kundenfläche festgelegt werden. Weiters kann das
jeweils zulässige Höchstausmaß der Kundenfläche und
jenes Teiles der Kundenfläche, auf dem Lebensmittel an-
geboten werden dürfen, abgestuft nach gebiets- oder
bevölkerungsbezogenen Kriterien festgelegt werden.
Ferner kann für Einkaufszentren des Betriebstyps A das
jeweils zulässige Höchstausmaß der Kundenfläche und
jenes Teiles der Kundenfläche, auf dem Lebensmittel an-
geboten werden dürfen, an Kriterien in Bezug auf deren
Erreichbarkeit gebunden werden.

(6) Im Raumordnungsprogramm nach Abs. 5 kann
überdies bestimmt werden, dass die Widmung von
Sonderflächen für Einkaufszentren eines Betriebstyps
oder beider Betriebstypen nur zulässig ist, wenn

a) die verkehrsmäßige Anbindung der betreffenden
Grundflächen an das überörtliche Straßennetz oder

b) die Anbindung der betreffenden Grundflächen an
den öffentlichen Personennahverkehr 
bestimmten Anforderungen entspricht.

(7) Bei der Erlassung der Raumordnungsprogramme
nach den Abs. 3 und 5 ist unbeschadet der Ziele und
Grundsätze der überörtlichen Raumordnung insbeson-
dere Bedacht zu nehmen auf

a) die Übereinstimmung der Versorgungsstruktur
mit der Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur, insbeson-
dere den Grad der Zentralität der Gemeinden;
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b) die möglichst wohnungsnahe Befriedigung der
Grundbedürfnisse der Bevölkerung;

c) die Funktionsfähigkeit der Siedlungskerne und
d) die Vermeidung von unzumutbaren schädlichen

Auswirkungen des Verkehrs.
(8) Bei der Erlassung des Raumordnungsprogram-

mes nach Abs. 4 ist unbeschadet der Ziele und Grund-
sätze der überörtlichen Raumordnung insbesondere
auch auf die Ziele nach Abs. 7 lit. a und d Bedacht zu
nehmen.

§ 9
Verfahren zur Erlassung 

von Raumordnungsprogrammen

(1) Die Landesregierung hat Entwürfe von Raum-
ordnungsprogrammen mit Ausnahme von Raumord-
nungsprogrammen nach § 8 Abs. 3, 4 und 5 einer Um-
weltprüfung nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz,
LGBl. Nr. 34/2005, zu unterziehen.

(2) Der Entwurf eines Raumordnungsprogrammes
ist weiters der Kammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten für Tirol und Vorarlberg, der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Tirol, der Wirtschafts-
kammer Tirol und der Landeslandwirtschaftskammer
zur Abgabe einer Stellungnahme zu übersenden. Der
Entwurf eines Raumordnungsprogrammes, das für das
ganze Land erlassen werden soll, ist weiters dem Tiro-
ler Gemeindeverband und der Stadt Innsbruck, der
Entwurf eines Raumordnungsprogrammes, das nur für
einen Teil des Landes erlassen werden soll, den im Pla-
nungsgebiet liegenden Planungsverbänden (§ 23) und
Gemeinden zur Abgabe einer Stellungnahme zu über-
senden. Für die Abgabe der Stellungnahme ist eine Frist
von zwei Monaten einzuräumen. Die Übersendung des
Entwurfes an die genannten Stellen hat in einem mit der
Beteiligung der öffentlichen Umweltstellen am Um-
weltprüfungsverfahren nach § 6 des Tiroler Umwelt-
prüfungsgesetzes zu erfolgen.

(3) Enthält der Entwurf eines Raumordnungspro-
grammes, das nur für einen Teil des Landes erlassen wer-
den soll, Festlegungen nach § 7 Abs. 1 lit. a bis f, so ha-
ben die Gemeinden den übersandten Entwurf unver-
züglich im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht wäh-
rend sechs Wochen aufzulegen. Die Auflegung hat in
einem mit der Beteiligung der Öffentlichkeit am Um-
weltprüfungsverfahren nach § 6 des Tiroler Umwelt-
prüfungsgesetzes zu erfolgen. Die Auflegung ist durch
Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde kundzuma-
chen. Die Landesregierung hat die Auflegung bei den
Gemeinden überdies im Boten für Tirol und in einem

täglich landesweit erscheinenden periodischen Druck-
werk zu verlautbaren. Die Kundmachungen und die Ver-
lautbarungen haben die Auflegungsfrist und den Hin-
weis zu enthalten, dass Personen, die in der Gemeinde
ihren Hauptwohnsitz haben, und Rechtsträgern, die in
der Gemeinde eine Liegenschaft oder einen Betrieb be-
sitzen, das Recht zusteht, bis spätestens eine Woche
nach dem Ablauf der Auflegungsfrist eine schriftliche
Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. Die Gemein-
den haben die für die Auflegung des Entwurfes erfor-
derlichen Amtsräume zur Verfügung zu stellen, die
Kundmachung an der Amtstafel der Gemeinde durch-
zuführen, die schriftlichen Stellungnahmen entgegen-
zunehmen und diese nach dem Ablauf der Frist für die
Abgabe einer Stellungnahme unverzüglich an die Lan-
desregierung weiterzuleiten.

(4) Die Landesregierung hat nach dem Abschluss des
Verfahrens nach den Abs. 2 und 3 eine Stellungnahme
des Raumordnungsbeirates (§ 18) zum Entwurf des
Raumordnungsprogrammes einzuholen. Den Mitglie-
dern des Raumordnungsbeirates ist auf Verlangen Ein-
sicht in alle den Entwurf des Raumordnungsprogram-
mes betreffenden Unterlagen einschließlich der einge-
langten Stellungnahmen zu gewähren.

(5) Das Verfahren nach den Abs. 2, 3 und 4 ist auf
Raumordnungsprogramme nach § 8 Abs. 3 nicht anzu-
wenden. Solche Raumordnungsprogramme sind den im
Abs. 2 erster Satz genannten Stellen sowie den jeweils
betroffenen Planungsverbänden und Gemeinden zur
Abgabe einer Stellungnahme zu übersenden. Für die
Abgabe der Stellungnahme ist eine Frist von einem
Monat einzuräumen.“

6. Im § 10 wird folgende Bestimmung als Abs. 3 ein-
gefügt:

„(3) Entwürfe über die Änderung von Raumord-
nungsprogrammen mit Ausnahme von Raumordnungs-
programmen nach § 8 Abs. 3, 4 und 5 sind einer Um-
weltprüfung zu unterziehen. Dies gilt nicht, wenn die
Änderung geringfügig ist und voraussichtlich keine er-
heblichen Umweltauswirkungen zur Folge hat. Bei der
Beurteilung der Erheblichkeit der Umweltauswirkun-
gen sind die Kriterien nach Anhang II der Richtlinie
2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkun-
gen bestimmter Pläne und Programme, ABl. 2001,
Nr. L 197, S. 30 ff, zu berücksichtigen. Die Landesre-
gierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen
darüber erlassen, unter welchen Voraussetzungen Ent-
würfe über die Änderung von Raumordnungsprogram-
men keiner Umweltprüfung bedürfen. Insbesondere
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können Kriterien bestimmt werden, bei deren Vorliegen
eine Umweltprüfung für die Änderung von Raumord-
nungsprogrammen oder von bestimmten Arten von
Raumordnungsprogrammen keinesfalls erforderlich ist.
Dabei können auch Grenz- oder Schwellenwerte fest-
gelegt werden.“

7. Die bisherigen Abs. 3 und 4 des § 10 erhalten die
Absatzbezeichnungen „(4)“ und „(5)“.

8. Der nunmehrige Abs. 4 des § 10 hat zu lauten:
„(4) Für das Verfahren zur Änderung von Raumord-

nungsprogrammen gilt § 9 sinngemäß mit der Maß-
gabe, dass

a) die Frist für die Abgabe der Stellungnahmen nach
§ 9 Abs. 2 dritter Satz einen Monat zu betragen hat;

b) die Auflegung des Entwurfes nach § 9 Abs. 3 erster
Satz auf die von der Änderung betroffenen Gemeinden
beschränkt werden kann; in diesem Fall sind die übri-
gen Gemeinden des Planungsgebietes von der Aufle-
gung zu verständigen;

c) die Verlautbarung der Auflegung nach § 9 Abs. 3
vierter Satz unterbleiben kann.“

9. Der Abs. 1 des § 11 hat zu lauten:
„(1) Die Landesregierung kann auf Antrag einer

Gemeinde diese mit schriftlichem Bescheid ermächti-
gen, ungeachtet einer Festlegung nach § 7 Abs. 1 lit. a
oder e in einem Raumordnungsprogramm einzelne da-
von betroffene Grundflächen als Sonderfläche oder als
Vorbehaltsfläche für einen bestimmten Zweck zu wid-
men. Die Ermächtigung darf nur erteilt werden, wenn

a) eine solche Widmung zur Verwirklichung eines
Vorhabens, das wegen seiner Standortgebundenheit im
Gebiet der betreffenden Gemeinde sonst nicht oder
nicht zweckmäßig verwirklicht werden könnte, erfor-
derlich ist und

b) an der Verwirklichung des Vorhabens nach lit. a ein
öffentliches Interesse besteht, das jenes an der Auf-
rechterhaltung der Festlegungen des Raumordnungs-
programmes hinsichtlich der betroffenen Grundflächen
übersteigt.

Eine Ermächtigung zur Widmung von Sonderflächen
für UVP-pflichtige Vorhaben nach § 49a und zur Wid-
mung von Sonderflächen in Natura 2000-Gebieten nach
§ 14 Abs. 2 des Tiroler Naturschutzgesetzes 1997, LGBl.
Nr. 33, in der jeweils geltenden Fassung darf nicht er-
teilt werden.“

10. Der Abs. 3 des § 11 hat zu lauten:
„(3) Vor der Erlassung eines Bescheides nach Abs. 1

sind der betroffene Planungsverband und die betrof-
fene Untergruppe des Raumordnungsbeirates (§ 21) zu
hören.“

11. Im Abs. 5 des § 13 wird im ersten Satz das Zitat
„des Aufenthaltsabgabegesetzes 1991, LGBl. Nr. 35,“
durch das Zitat „des Tiroler Aufenthaltsabgabegesetzes
2003, LGBl. Nr. 85,“ ersetzt.

12. Im Abs. 3 des § 17 wird das Zitat „§ 9 Abs. 1“
durch das Zitat „ § 9 Abs. 2“ ersetzt.

13. Im I. Teil hat die Überschrift zum 3. Abschnitt zu
lauten:

„Raumordnungsbeirat“

14. § 18 hat zu lauten:

„§ 18
Einrichtung, Aufgaben und Zusammen-

setzung des Raumordnungsbeirates

(1) Beim Amt der Tiroler Landesregierung ist ein
Raumordnungsbeirat einzurichten. Dem Raumord-
nungsbeirat obliegt die Beratung der Landesregierung
in den Angelegenheiten der überörtlichen Raumord-
nung.

(2) Dem Raumordnungsbeirat gehören an:
a) das nach der Geschäftsverteilung der Landesregie-

rung für die Angelegenheiten der überörtlichen Raum-
ordnung zuständige Mitglied der Landesregierung als
Vorsitzender;

b) ein weiteres Mitglied der Landesregierung als Stell-
vertreter des Vorsitzenden;

c) ein Vertreter der Kammer für Arbeiter und Ange-
stellte für Tirol;

d) ein Vertreter der Wirtschaftskammer Tirol;
e) ein Vertreter der Landeslandwirtschaftskammer;
f) ein Vertreter der Kammer der Architekten und

Ingenieurkonsulenten für Tirol und Vorarlberg;
g) ein Vertreter des Tiroler Gemeindeverbandes;
h) ein Vertreter der Stadt Innsbruck;
i) ein Vertreter der Universität Innsbruck;
j) ein Vertreter des Österreichischen Gewerkschafts-

bundes – Landesexekutive Tirol;
k) ein Vertreter der Vereinigung Österreichischer In-

dustrieller - Landesgruppe Tirol;
l) der Landesumweltanwalt;
m) der Landesgrundverkehrsreferent;
n) der Vorstand der nach der Geschäftseinteilung des

Amtes der Tiroler Landesregierung für die fachlichen
Angelegenheiten der überörtlichen Raumordnung zu-
ständigen Abteilung.“

15. In den Abs. 1, 2 und 3 des § 19 sowie im Abs. 1
des § 20 wird das Zitat „§ 18 Abs. 2 lit. c bis l“ jeweils
durch das Zitat „§ 18 Abs. 2 lit. c bis k“ ersetzt.

16. Im Abs. 1 des § 21 wird folgender Satz angefügt:
„Der Raumordnungsbeirat kann die jeweils betrof-

fene Untergruppe hinsichtlich bestimmter Arten von



S T Ü C K  14, NR. 35 133

Regionalprogrammen weiters mit der Abgabe der Stel-
lungnahmen nach § 9 Abs. 4 betrauen.“

17. Die §§ 22 bis 26 werden aufgehoben.
18. Nach § 21 wird folgende Bestimmung als neuer

§ 22 eingefügt:
„§ 22

Geschäftsführung 
des Raumordnungsbeirates

(1) Der Vorsitzende hat den Raumordnungsbeirat
nach Bedarf und überdies binnen zwei Wochen dann
einzuberufen, wenn die Landesregierung oder mindes-
tens fünf Mitglieder des Raumordnungsbeirates dies
verlangen.

(2) Der Raumordnungsbeirat und seine Untergrup-
pen sind beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ord-
nungsgemäß eingeladen wurden und mindestens die
Hälfte der Mitglieder, darunter der Vorsitzende, anwe-
send ist.

(3) Der Raumordnungsbeirat und seine Untergrup-
pen fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltung
gilt als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Raum-
ordnungsbeirat und seine Untergruppen können be-
schließen, dass zu einzelnen Punkten der Tagesordnung
schriftlich und geheim abzustimmen ist. In dringenden
Angelegenheiten ist die Beschlussfassung im Wege eines
Umlaufes zulässig.

(4) Die Landesregierung hat durch Verordnung eine
Geschäftsordnung des Raumordnungsbeirates und sei-
ner Untergruppen zu erlassen, die insbesondere nähere
Bestimmungen über die Einberufung zu den Sitzungen
und deren Durchführung, über die Aufnahme von
Niederschriften über den Gang und das Ergebnis der
Beratungen sowie über die Herbeiführung von Um-
laufbeschlüssen zu enthalten hat.

(5) Die Kanzleigeschäfte des Raumordnungsbeirates
und seiner Untergruppen sind vom Amt der Tiroler Lan-
desregierung zu besorgen.“

19. Im I. Teil wird nach dem 3. Abschnitt folgender
4. Abschnitt angefügt:

„ 4 .  A b s c h n i t t
Regionale Raumordnung

§ 23
Bildung von Planungsverbänden,

Förderung

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung für
das gesamte Landesgebiet Gemeindeverbände (Pla-
nungsverbände) zur Gewährleistung der Mitwirkung

der Gemeinden an der Erfüllung der Aufgaben der über-
örtlichen Raumordnung und zur Unterstützung der
Gemeinden bei der Erfüllung der Aufgaben der ört-
lichen Raumordnung zu bilden. 

(2) Die Abgrenzung des Gebietes der Planungsver-
bände hat nach raumordnerischen Gesichtspunkten,
ausgehend von den natürlichen, wirtschaftlichen, sozi-
alen und kulturellen Gegebenheiten, zu erfolgen.

(3) Das Land Tirol kann als Träger von Privatrechten
den Planungsverbänden Zuschüsse zur teilweisen Ab-
deckung ihres Aufwandes gewähren.

§ 24
Aufgaben der Planungsverbände

(1) Den Planungsverbänden obliegen im übertrage-
nen Wirkungsbereich:

a) die Mitwirkung an der Erlassung von Raumord-
nungsprogrammen für das Gebiet oder für Teile des
Gebietes des jeweiligen Planungsverbandes oder meh-
rerer Planungsverbände (Regionalprogramme);

b) die Mitwirkung an der Ausarbeitung von Raum-
ordnungsplänen für das Gebiet oder für Teile des Ge-
bietes des jeweiligen Planungsverbandes oder mehrerer
Planungsverbände (Regionalpläne).

(2) Den Planungsverbänden obliegt im eigenen Wir-
kungsbereich die Unterstützung der beteiligten Ge-
meinden bei der Wahrnehmung der Aufgaben der ört-
lichen Raumordnung (§§ 27 ff). Die Planungsverbände
haben nach Maßgabe der ihnen von den beteiligten Ge-
meinden erteilten Aufträge an der Bestandsaufnahme
sowie unbeschadet der Zuständigkeit des Gemeinde-
rates an der Ausarbeitung der Planungsinstrumente der
örtlichen Raumordnung (§ 29) sowie an der Umwelt-
prüfung nach § 64a mitzuwirken.

(3) Den Planungsverbänden obliegt weiters im eige-
nen Wirkungsbereich die Abgabe von Stellungnahmen
in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 130
Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36,
in der jeweils geltenden Fassung können den Planungs-
verbänden einzelne weitere Aufgaben, insbesondere auf
baurechtlichem Gebiet, übertragen werden.

§ 25
Regionalprogramme, Regionalpläne

(1) Die Planungsverbände haben der Landesregie-
rung Vorschläge für die Erlassung von Regionalpro-
grammen zu erstatten. Weiters können die Planungs-
verbände der Landesregierung Vorschläge für die Aus-
arbeitung von Regionalplänen erstatten. Solche Vor-
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schläge haben zumindest die grundlegenden Planungs-
ziele zu enthalten und anzugeben, ob zur Erreichung
dieser Ziele ein Regionalprogramm erlassen oder ein
Regionalplan ausgearbeitet werden soll.

(2) Die Landesregierung hat aufgrund der Vorschläge
der Planungsverbände zu prüfen, ob ein entsprechendes
Regionalprogramm oder ein entsprechender Regional-
plan eine den Planungsinteressen des Landes entspre-
chende geordnete Entwicklung des Planungsgebietes
im Sinne der Ziele und Grundsätze der überörtlichen
Raumordnung gewährleisten würde. Die Landesregie-
rung kann den Planungsverband gegebenenfalls mit der
Ausarbeitung des Entwurfes eines Regionalprogrammes
oder Regionalplanes und im Fall der Erlassung eines
Regionalprogrammes weiters mit der Durchführung des
Verfahrens beauftragen.

(3) Bei Regionalprogrammen oder Regionalplänen,
deren Planungsgebiet sich auf das Gebiet mehrerer
Planungsverbände erstreckt, haben die betroffenen Pla-
nungsverbände einvernehmlich vorzugehen.

(4) Die Abs. 1, 2 und 3 gelten sinngemäß für die Än-
derung bestehender Regionalprogramme und Regional-
pläne.

§ 26
Bestandsaufnahmen, Vorarbeiten

(1) Die Planungsverbände haben die für die überört-
liche Raumordnung ihres Gebietes bedeutsamen natür-
lichen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und
kulturellen Gegebenheiten und deren voraussehbaren
Veränderungen zu erheben und in Bestandsaufnahmen
festzuhalten. Die Bestandsaufnahmen sind auf dem ak-
tuellen Stand zu halten.

(2) Für die Berechtigung der Organe der Planungs-
verbände und ihrer Beauftragten zur Durchführung von
Vorarbeiten für die Erarbeitung und Aktualisierung der
Bestandsaufnahme und weiterer Planungsgrundlagen
für Regionalprogramme und Regionalpläne sowie für
die Erfüllung der Aufgaben nach § 24 Abs. 2 gilt § 6 sinn-
gemäß mit der Maßgabe, dass

a) die Entscheidung über Streitigkeiten nach § 6
Abs. 3 zweiter Satz dem Verbandsobmann obliegt;

b) der Anspruch auf Vergütung nach § 6 Abs. 4 ers-
ter Satz gegenüber dem Planungsverband besteht;

c) die Festsetzung der Vergütung nach § 6 Abs. 4
zweiter Satz der Bezirksverwaltungsbehörde obliegt.

(3) Die Landesregierung ist verpflichtet, den Pla-
nungsverbänden vorhandene raumrelevante Daten zur
Verfügung zu stellen, soweit diese zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich sind.“

20. Der Abs. 2 des § 29 hat zu lauten:
„(2) Das örtliche Raumordnungskonzept besteht aus

textlichen Festlegungen sowie aus Karten und Plänen
samt Planzeichenerläuterung. Der Flächenwidmungs-
plan und die Bebauungspläne bestehen aus Plänen samt
Planzeichenerläuterung und aus ergänzenden textlichen
Festlegungen. Dem örtlichen Raumordnungskonzept,
dem Flächenwidmungsplan und den Bebauungsplänen
sind Erläuterungen anzuschließen, die eine zusammen-
fassende Darstellung der wesentlichen Entscheidungs-
grundlagen zu enthalten haben.“

21. Im Abs. 5 des § 29 hat die lit. b zu lauten:
„b) Bedienstete von Gemeinden und Planungsver-

bänden, die eine den nach lit. a Befugten vergleichbare
Qualifikation aufweisen, im Rahmen ihrer dienstlichen
Tätigkeit.“

22. Im § 29 werden folgende Bestimmungen als
Abs. 6, 7 und 8 angefügt:

„(6) Die Eigentümer der betroffenen Grundstücke,
im Fall des Bestehens eines Baurechtes der Bauberech-
tigte, haben einen Beitrag zu den Kosten der Ausarbei-
tung der Änderung des Flächenwidmungsplanes zu leis-
ten. Dies gilt nicht in Bezug auf Grundstücke, für die
der Flächenwidmungsplan derart geändert wird, dass
sich gegenüber der bisherigen Widmung wesentliche
Einschränkungen hinsichtlich der baulichen Nutzung
ergeben. Der Beitrag ist das Produkt aus der Fläche des
als Bauland oder als Sonderfläche gewidmeten Grund-
stückes in Quadratmetern und dem Beitragssatz I. Wird
nur ein Teil eines Grundstückes als Bauland oder als
Sonderfläche gewidmet, so ist die von der Widmung
betroffene Teilfläche heranzuziehen. Der Beitragssatz I
ist durch Verordnung der Landesregierung für alle Ge-
meinden des Landes einheitlich festzulegen. Die Höhe
des Beitragssatzes I hat sich nach den den Gemeinden
für die Änderung des Flächenwidmungsplanes durch-
schnittlich erwachsenden Kosten zu richten. Die Ein-
nahmen der Gemeinden aus dem Beitrag dürfen durch-
schnittlich 50 v. H. dieser Kosten nicht übersteigen. Der
Beitragssatz I kann gestaffelt insbesondere nach der Art
der Widmung, der Grundstücksgröße oder abhängig
davon, ob die Änderung des Flächenwidmungsplanes
einer Umweltprüfung zu unterziehen ist oder nicht,
festgelegt werden. Weiters kann ein Höchstbeitrag be-
zogen jeweils auf ein Grundstück festgelegt werden. Der
Bürgermeister hat den Beitrag mit dem In-Kraft-Treten
der betreffenden Änderung des Flächenwidmungspla-
nes mit schriftlichem Bescheid vorzuschreiben. 

(7) Die Eigentümer der betroffenen Grundstücke, im
Fall des Bestehens eines Baurechtes der Bauberechtigte,
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haben einen Beitrag zu den Kosten der Ausarbeitung der
allgemeinen und der ergänzenden Bebauungspläne und
deren Änderung zu leisten. Dies gilt nicht hinsichtlich
jener Grundstücke, für die aufgrund einer Ausnahme
oder einer Befreiung nach § 55 Abs. 1 bzw. 2 eine Ver-
pflichtung zur Erlassung eines allgemeinen und eines er-
gänzenden Bebauungsplanes nicht besteht. Der Beitrag
ist das Produkt aus der dem Baumassenanteil nach § 9
Abs. 3 des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabenge-
setzes, LGBl. Nr. 22/1998, in der jeweils geltenden Fas-
sung zugrunde liegenden Baumasse des betreffenden
Bauvorhabens und dem Beitragssatz II. Der Beitrags-
satz II ist durch Verordnung der Landesregierung für
alle Gemeinden des Landes einheitlich festzulegen. Die
Höhe des Beitragssatzes II hat sich nach den den Ge-
meinden für die Bebauungsplanung durchschnittlich
erwachsenden Kosten zu richten. Die Einnahmen der
Gemeinden aus dem Beitrag dürfen durchschnittlich
50 v. H. dieser Kosten nicht übersteigen. Weiters kön-
nen allgemein oder für bestimmte Arten von Bauvor-
haben Höchstbeiträge festgelegt werden. Der Bürger-
meister hat den Beitrag mit dem Eintritt der Rechtskraft
der Baubewilligung und bei anzeigepflichtigen Bauvor-
haben mit dem Zeitpunkt, in dem aufgrund des § 28
Abs. 2 der Tiroler Bauordnung 2001 mit der Ausfüh-
rung des angezeigten Bauvorhabens begonnen werden
darf, mit schriftlichem Bescheid vorzuschreiben.

(8) Die Ansprüche auf die Beiträge nach den Abs. 6
und 7 verjähren mit dem Ablauf von drei Jahren begin-
nend mit dem Zeitpunkt, in dem sie vorzuschreiben
sind.“

23. Der Abs. 2 des § 31 wird aufgehoben; der bishe-
rige Abs. 3 des § 31 erhält die Absatzbezeichnung „(2)“.

24. Nach § 31 wird folgende Bestimmung als § 31a
eingefügt:

„§ 31a
Fortschreibung

(1) Das örtliche Raumordnungskonzept ist jeweils
auf einen Planungszeitraum von zehn Jahren auszu-
richten und fortzuschreiben. Die Fortschreibung hat für
das gesamte Gemeindegebiet zu erfolgen. Die Stadt
Innsbruck kann das örtliche Raumordnungskonzept je-
weils gesondert für einzelne Stadtteile fortschreiben. 

(2) Die Gemeinde hat spätestens bis zum Ablauf des
zehnten Jahres nach dem In-Kraft-Treten des örtlichen
Raumordnungskonzeptes bzw. der Fortschreibung des
örtlichen Raumordnungskonzeptes dessen (weitere)
Fortschreibung zu beschließen und der Landesregie-
rung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzule-
gen. Die Gemeinde hat weiters jeweils innerhalb von

zwei Jahren nach dem In-Kraft-Treten der Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes den Flä-
chenwidmungsplan neu zu erlassen oder den bestehen-
den Flächenwidmungsplan zu ändern, soweit dies zur
Vermeidung von Widersprüchen zu den Zielen der ört-
lichen Raumordnung nach diesem Gesetz und zu den
Festlegungen des fortgeschriebenen örtlichen Raum-
ordnungskonzeptes erforderlich ist.

(3) Kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung nach
Abs. 2 erster Satz nicht nach oder wurde der (weiteren)
Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes
die aufsichtsbehördliche Genehmigung versagt, so dür-
fen außer in den Fällen des § 36 Abs. 1 lit. c, d und e
keine weiteren Grundflächen als Bauland, als Sonder-
flächen oder als Vorbehaltsflächen gewidmet werden.
Davon ausgenommen sind Änderungen des Flächen-
widmungsplanes, die zur Schaffung eines für ein be-
stimmtes Bauvorhaben ausreichend großen Bauplatzes
erforderlich sind, sofern die betreffende Grundfläche
großteils bereits als Bauland, als Sonderfläche oder als
Vorbehaltsfläche gewidmet ist.

(4) In der Stadt Innsbruck gelten die Beschränkungen
des Abs. 3 außer im Fall, dass der (weiteren) Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes für einen
Stadtteil die aufsichtsbehördliche Genehmigung versagt
wurde, nicht hinsichtlich jener Stadtteile, für die sie der
Verpflichtung nach Abs. 2 erster Satz entsprochen hat.

(5) Die Landesregierung kann für einzelne Gemein-
den auf deren Antrag abweichend vom Abs. 1 erster Satz
durch Verordnung eine längere, höchstens jedoch 20-
jährige Frist für die (weitere) Fortschreibung des ört-
lichen Raumordnungskonzeptes festlegen, wenn die
räumliche Entwicklung der jeweiligen Gemeinde eine
frühere Fortschreibung des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes nicht erfordert. In gleicher Weise kann für
einzelne Stadtteile der Stadt Innsbruck jeweils ge-
sondert eine längere, höchstens jedoch 20-jährige Frist
für die (weitere) Fortschreibung des örtlichen Raum-
ordnungskonzeptes festgelegt werden, wenn die räum-
liche Entwicklung des jeweiligen Stadtteiles eine frühere
Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes
für diesen nicht erfordert. In diesem Fall hat die Ge-
meinde die (weitere) Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes, die Stadt Innsbruck die (wei-
tere) Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskon-
zeptes für den jeweiligen Stadtteil, spätestens bis zum
Ablauf der Frist für dessen (weitere) Fortschreibung der
Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen Genehmi-
gung vorzulegen. Die Abs. 2 zweiter Satz, 3 und 4 sind
anzuwenden.
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(6) Die Landesregierung kann einzelne Gemeinden
auf deren Antrag durch Verordnung von der Verpflich-
tung zur (weiteren) Fortschreibung des örtlichen Raum-
ordnungskonzeptes befreien, wenn die räumliche Ent-
wicklung der jeweiligen Gemeinde eine (weitere) Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes nicht
erfordert. In gleicher Weise kann die Stadt Innsbruck für
einzelne Stadtteile von der Verpflichtung zur (weiteren)
Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes
befreit werden, wenn die räumliche Entwicklung des je-
weiligen Stadtteiles eine (weitere) Fortschreibung des
örtlichen Raumordnungskonzeptes für diesen nicht er-
fordert.“

25. Der Abs. 2 des § 32 hat zu lauten:
„(2) Das örtliche Raumordnungskonzept darf geän-

dert werden, wenn
a) wichtige im öffentlichen Interesse gelegene Gründe

hierfür vorliegen und die Änderung den Zielen der ört-
lichen Raumordnung nicht widerspricht;

b) die Änderung im Interesse der besseren Erreichung
der Ziele der örtlichen Raumordnung gelegen ist, weil
sich die für die örtliche Raumordnung bedeutsamen
Gegebenheiten in einem wesentlichen Punkt geändert
haben oder sich im Nachhinein herausstellt, dass diese
Gegebenheiten in einem wesentlichen Punkt unzutref-
fend angenommen worden sind.“

26. Der Abs. 3 des § 33 wird aufgehoben.
27. § 34 hat zu lauten:

„§ 34
Förderung der Gemeinden

Das Land Tirol hat als Träger von Privatrechten den
Gemeinden Zuschüsse zu den Kosten der Ausarbeitung
und der (weiteren) Fortschreibung der örtlichen Raum-
ordnungskonzepte zu gewähren.“

28. Im Abs. 1 des § 36 hat die lit. e zu lauten:
„e) aufgrund der §§ 11 Abs. 5, 43 Abs. 6, 52 Abs. 6

und 53 Abs. 2“
28a. Im § 36 wird folgende Bestimmung als Abs. 5

angefügt:
„(5) Die Landesregierung hat auf der Grundlage der

von den Gemeinden nach Abs. 4 vorgelegten Zusam-
menstellungen und weiterer vorhandener Daten alle
fünf Jahre eine Baulandbilanz zu erstellen. Die Bau-
landbilanz hat zu enthalten:

a) eine nach Widmungsarten gegliederte Zusammen-
stellung über das Ausmaß der in den einzelnen Ge-
meinden jeweils als Bauland, als Sonderflächen und als
Vorbehaltsflächen gewidmeten Grundflächen; dabei ist
das Ausmaß der bebauten und der unbebauten Grund-
flächen jeweils gesondert auszuweisen;

b) eine nach Widmungsarten gegliederte Zusammen-
stellung über das Gesamtausmaß der landesweit als Bau-
land, als Sonderflächen und als Vorbehaltsflächen ge-
widmeten Grundflächen; dabei ist das Gesamtausmaß
der bebauten und der unbebauten Grundflächen jeweils
gesondert auszuweisen.

Die Baulandbilanz ist erstmalig nach dem In-Kraft-
Treten des neuen oder geänderten Flächenwidmungs-
planes nach § 107 Abs. 1 zweiter Satz in allen Gemein-
den des Landes zu erstellen. Die Landesregierung hat
die Baulandbilanz den Gemeinden und den Planungs-
verbänden zur Verfügung zu stellen.“

29. Die Abs. 1 und 2 des § 37 haben zu lauten:
„(1) Als Bauland dürfen nur Grundflächen gewidmet

werden, die sich im Hinblick auf die Nutzungssicher-
heit sowie in gesundheitlicher, technischer und wirt-
schaftlicher Hinsicht für eine der jeweiligen Widmung
(Abs. 3) entsprechende Bebauung eignen. Von der Wid-
mung als Bauland sind insbesondere ausgeschlossen:

a) Grundflächen, soweit sie unter Bedachtnahme auf
Gefahrenzonenpläne wegen einer Gefährdung durch
Lawinen, Hochwasser, Wildbäche, Steinschlag, Erd-
rutsch oder andere gravitative Naturgefahren für eine
widmungsgemäße Bebauung nicht geeignet sind;

b) Grundflächen, soweit sie aufgrund von Bodenbe-
lastungen oder Immissionsbelastungen für eine wid-
mungsgemäße Bebauung nicht geeignet sind;

c) Grundflächen, soweit deren verkehrsmäßige Er-
schließung oder Erschließung mit Einrichtungen zur
Wasser-, Löschwasser- und Energieversorgung und zur
Abwasserentsorgung unvertretbar hohe Aufwendun-
gen aus öffentlichen Mitteln erfordern würde.

(2) Grundflächen, deren Eignung als Bauland wegen
einer Gefährdung durch Lawinen, Hochwasser, Wild-
bäche, Steinschlag, Erdrutsch oder andere gravitative
Naturgefahren nur unter der Voraussetzung einer be-
stimmten Anordnung oder baulichen Beschaffenheit
von Gebäuden oder sonstiger baulicher Vorkehrungen
in deren Bereich gegeben ist, dürfen nur dann als Bau-
land gewidmet werden, wenn

a) diese innerhalb eines bebauten Bereiches oder un-
mittelbar im Anschluss daran gelegen sind,

b) das Bauland dadurch nicht in Bereiche mit erheb-
lich höheren Gefährdungspotentialen erweitert wird
und

c) im Fall einer Gefährdung durch Hochwasser we-
sentliche Hochwasserabflussbereiche oder -rückhalte-
räume nicht beeinträchtigt werden.

Zur Frage der Eignung der betreffenden Grundflä-
chen als Bauland, der dazu notwendigen Anordnung
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oder baulichen Beschaffenheit von Gebäuden und des
Vorliegens der Voraussetzungen nach lit. b und c sind
facheinschlägige Gutachten einzuholen. Soweit aktuelle
Gefahrenzonenpläne vorliegen, sind diese in die Beur-
teilung miteinzubeziehen.“

30. Im Abs. 1 des § 42 wird nach dem zweiten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Gebäude, die ausschließlich betrieblichen Zwecken
dienen, dürfen jedoch nicht zu Wohnzwecken verwen-
det werden.“

31. Im § 42 wird folgende Bestimmung als Abs. 7
angefügt:

„(7) In den Fällen des Abs. 3 erster Satz und Abs. 6
dritter und vierter Satz ist bei Gebäuden, die am 30. Juni
1976 bereits bestanden haben, von der zu diesem Zeit-
punkt rechtmäßig bestandenen Baumasse und bei allen
übrigen Gebäuden von jener Baumasse auszugehen, die
das ursprüngliche bzw. frühere Gebäude aufgrund der
erstmalig erteilten Baubewilligung aufgewiesen hat. Im
Fall des Abs. 4 dritter Satz gilt dies gleichermaßen hin-
sichtlich der ursprünglich zu betrieblichen Zwecken
bzw. zu Wohnzwecken genützten Gebäudeteile. Wird
ein Grundstück in Freiland rückgewidmet, so ist von der
Baumasse im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Rück-
widmung auszugehen.“

32. § 43 hat zu lauten:
„§ 43

Sonderflächen

(1) Als Sonderflächen können außer in den in diesem
Gesetz besonders geregelten Fällen Grundflächen ge-
widmet werden, auf denen

a) Gebäude und sonstige Anlagen errichtet werden
sollen, die aufgrund ihres Verwendungszweckes an einen
bestimmten Standort gebunden sind oder für die ein
bestimmter Standort besonders geeignet ist, wie Aus-
flugsgasthäuser, Schutzhütten, Campingplätze, der
Wildhege und der Jagdausübung dienende Gebäude,
Reitställe, sofern sie nicht Teil eines landwirtschaft-
lichen Betriebes sind, Gärtnereien, Dauerkleingärten,
Bienenhäuser mit mehr als 20 m² Nutzfläche oder in
Massivbauweise und dergleichen; 

b) aus besonderen raumordnungsfachlichen Grün-
den, insbesondere zur Vermeidung von Nutzungskon-
flikten oder wechselseitigen Beeinträchtigungen, nur
Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen mit einem be-
stimmten Verwendungszweck errichtet werden dürfen.

(2) Bei der Widmung von Sonderflächen ist der je-
weilige Verwendungszweck genau festzulegen. Auf
Sonderflächen dürfen nur Gebäude und sonstige Anla-

gen, die dem festgelegten Verwendungszweck entspre-
chen, samt den dazugehörenden Nebengebäuden und
Nebenanlagen errichtet werden. Auf Sonderflächen für
Dauerkleingärten und Bienenhäuser dürfen überdies
nur solche Gebäude und sonstige Anlagen errichtet wer-
den, die zur Verwirklichung des jeweiligen Verwen-
dungszweckes nach Größe, Ausstattung und sonstiger
Beschaffenheit unbedingt erforderlich sind.

(3) Als Sonderflächen dürfen nur Grundflächen ge-
widmet werden, die sich aufgrund ihrer Lage und Be-
schaffenheit im Hinblick auf die Nutzungssicherheit
sowie in gesundheitlicher, technischer und wirtschaft-
licher Hinsicht für eine dem festgelegten Verwen-
dungszweck entsprechende Bebauung eignen. § 37
Abs. 1 lit. b und c gilt sinngemäß.

(4) Grundflächen, die durch Lawinen, Hochwasser,
Wildbäche, Steinschlag, Erdrutsch oder andere gravita-
tive Naturgefahren gefährdet sind, dürfen weiters nur
dann als Sonderflächen gewidmet werden, wenn

a) eine dem festgelegten Verwendungszweck ent-
sprechende Bebauung, erforderlichenfalls unter der
Voraussetzung einer bestimmten Anordnung oder bau-
lichen Beschaffenheit der Gebäude oder sonstigen An-
lagen oder sonstiger baulicher Vorkehrungen in deren
Bereich, möglich ist und

b) im Fall einer Gefährdung durch Hochwasser
wesentliche Hochwasserabflussbereiche oder -rück-
halteräume nicht beeinträchtigt werden.

Zur Frage der Eignung der betreffenden Grundflä-
chen als Sonderflächen für den jeweiligen Verwen-
dungszweck und des Vorliegens der Voraussetzungen
nach lit. a und b sind facheinschlägige Gutachten ein-
zuholen. Soweit aktuelle Gefahrenzonenpläne vorlie-
gen, sind diese in die Beurteilung miteinzubeziehen. So-
fern dies zur Gewährleistung der Nutzungssicherheit
von Gebäuden oder sonstigen Anlagen erforderlich ist,
ist der Verwendungszweck auf die Benützung der be-
treffenden Gebäude oder sonstigen Anlagen innerhalb
bestimmter Zeiträume zu beschränken. In diesem Fall
ist die Baubewilligung erforderlichenfalls unter Aufla-
gen, die die Benützung der Gebäude oder sonstigen
Anlagen außerhalb dieser Zeiträume ausschließen, zu
erteilen.

(5) Bei der Abgrenzung der Sonderflächen und der
Festlegung des Verwendungszweckes ist darauf Bedacht
zu nehmen, dass gegenseitige Beeinträchtigungen an-
grenzender Gebiete, insbesondere durch Lärm, Luft-
verunreinigungen, Geruch oder Erschütterungen, so
weit wie möglich vermieden werden. § 37 Abs. 3 dritter
Satz und 4 gilt sinngemäß.
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(6) Die Gemeinde hat die Widmung als Sonderfläche
nach Abs. 1 lit. a aufzuheben, wenn die Baubewilligung
für ein dem festgelegten Verwendungszweck entspre-
chendes Bauvorhaben nicht innerhalb von drei Jahren
nach dem In-Kraft-Treten der Widmung erteilt wird,
wenn eine solche Baubewilligung in weiterer Folge er-
lischt oder wenn mit der Ausführung eines anzeige-
pflichtigen Bauvorhabens nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach dem In-Kraft-Treten der Widmung begonnen
wird. § 11 Abs. 5 zweiter Satz ist anzuwenden.

(7) Die Abs. 2 bis 6 gelten auch für die in diesem
Gesetz besonders geregelten Sonderflächen, soweit für
sie nichts anderes bestimmt ist.“

33. Im Abs. 1 des § 44 wird in der lit. c der Strich-
punkt durch einen Punkt ersetzt und der folgende Satz
aufgehoben.

34. Im Abs. 4 des § 44 wird im ersten Satz das Zitat
„§ 42 Abs. 2, 5 vierter Satz und 6 dritter, vierter und
fünfter Satz“ durch das Zitat „§ 42 Abs. 2, 5 vierter
Satz, 6 dritter, vierter und fünfter Satz und 7“ ersetzt.

35. Im Abs. 2 des § 46 wird in der lit. c der Strich-
punkt durch einen Punkt ersetzt und der folgende Satz
aufgehoben.

36. Nach § 48 wird folgende Bestimmung als § 48a
eingefügt:

„§ 48a
Sonderflächen für Handelsbetriebe

(1) Die Schaffung und die Erweiterung von Han-
delsbetrieben mit einer Kundenfläche von mehr als
300 m² ist unbeschadet des § 49 außer in Kernzonen im
Sinne des § 8 Abs. 3 nur auf Sonderflächen für Han-
delsbetriebe zulässig. § 8 Abs. 1 zweiter und dritter Satz
und Abs. 2 gilt sinngemäß.

(2) Bei der Widmung von Sonderflächen für Han-
delsbetriebe kann das jeweils zulässige Höchstausmaß
der Kundenfläche festgelegt werden.

(3) Bei der Widmung von Sonderflächen für Han-
delsbetriebe ist unbeschadet der Ziele der örtlichen
Raumordnung insbesondere Bedacht zu nehmen auf:

a) eine Boden sparende Bebauung und verkehrsmä-
ßige Erschließung;

b) die bestehenden Siedlungs- und Wirtschaftsstruk-
turen;

c) die Erhaltung ausreichender Flächen für die
Weiterentwicklung anderer Wirtschaftszweige;

d) die Art der verkehrsmäßigen Erschließung der
betreffenden Grundflächen und deren Anbindung an
den öffentlichen Personennahverkehr.

(4) Die Abs. 1, 2 und 3 gelten nicht für Handelsbe-
triebe, in denen Kraftfahrzeuge und ergänzend dazu

Kraftfahrzeugzubehör und höchstens in einem gering-
fügigen Ausmaß andere Waren angeboten werden.“

37. § 49 hat zu lauten:
„§ 49

Sonderflächen für Einkaufszentren

(1) Die Schaffung, die Erweiterung und die Ände-
rung des Betriebstyps von Einkaufszentren ist nur auf
Grundflächen, die als Sonderflächen für Einkaufszen-
tren gewidmet sind, zulässig.

(2) Bei der Widmung von Sonderflächen für Ein-
kaufszentren sind der zulässige Betriebstyp und das je-
weils zulässige Höchstausmaß der Kundenfläche fest-
zulegen. Weiters ist festzulegen, ob Lebensmittel ange-
boten werden dürfen. Gegebenenfalls ist ferner das zu-
lässige Höchstausmaß jenes Teiles der Kundenfläche
festzulegen, auf dem Lebensmittel angeboten werden
dürfen.“

38. Nach § 49 werden folgende Bestimmungen als
§§ 49a und 49b eingefügt:

„§ 49a
Sonderflächen für UVP-pflichtige Anlagen

(1) Die Errichtung und die Erweiterung von Anla-
gen, die der Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, ist nur auf
entsprechend gewidmeten Sonderflächen zulässig. Bei
der Widmung solcher Sonderflächen ist die Art der
Anlage hinsichtlich ihrer für die Verpflichtung zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
maßgebenden Eigenschaften festzulegen.

(2) Abweichend vom Abs. 1 dürfen landwirtschaft-
liche Intensivtierhaltungen, Beherbergungsgroßbe-
triebe, Einkaufszentren und Sportanlagen, auch wenn
diese der Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung unterliegen, weiterhin auf
Sonderflächen für landwirtschaftliche Intensivtierhal-
tung, Sonderflächen für Beherbergungsgroßbetriebe,
Sonderflächen für Einkaufszentren bzw. Sonderflächen
für Sportanlagen errichtet werden. Voraussetzung dafür
ist jedoch, dass die Errichtung einer solchen Anlage
durch eine entsprechende Festlegung für zulässig erklärt
worden ist. Abs. 1 zweiter Satz gilt sinngemäß.

§ 49b
Sonderflächen für Tankstellen

(1) Die Errichtung und die Erweiterung von Tank-
stellen ist nur auf Grundflächen, die als Sonderflächen
für Tankstellen gewidmet sind, zulässig.

(2) Auf Sonderflächen für Tankstellen dürfen nur
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen errichtet wer-
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den, die der Ausübung der nach den gewerberechtlichen
Vorschriften im Rahmen des Tankstellengewerbes zu-
lässigen Tätigkeiten dienen.

(3) Die Widmung von Grundflächen als Sonderflä-
chen für Tankstellen ist nur zulässig, wenn eine unzu-
mutbare Belästigung der Bevölkerung, insbesondere
durch Lärm, Geruch, Luftverunreinigungen oder Er-
schütterungen, und unter Berücksichtigung der sonsti-
gen Verkehrserfordernisse eine den Schutzinteressen
der Straße widersprechende Verkehrsbelastung nicht zu
erwarten sind.“

39. Nach § 50 wird folgende Bestimmung als § 50a
eingefügt:

„§ 50a
Sonderflächen für Anlagen

zur Aufbereitung mineralischer Rohstoffe
(1) Die Errichtung und die Aufstellung von Anlagen

zur Aufbereitung mineralischer Rohstoffe ist, soweit
diese nicht den bergrechtlichen oder abfallwirtschafts-
rechtlichen Vorschriften unterliegen, außerhalb des
Baulandes nur auf entsprechend gewidmeten Sonderflä-
chen zulässig.

(2) Bescheide, mit denen für eine Anlage nach Abs. 1
ohne Vorliegen einer entsprechenden Widmung als
Sonderfläche die naturschutzrechtliche Bewilligung er-
teilt wird, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten
Fehler.“

40. Der Abs. 1 des § 51 hat zu lauten:
„(1) Die Festlegung verschiedener Verwendungs-

zwecke für einzelne Ebenen von Grundflächen oder für
Teilflächen solcher Ebenen ist nur auf Grundflächen, die
als Sonderflächen für Widmungen in verschiedenen Ebe-
nen gewidmet sind, zulässig.“

41. Im Abs. 1 des § 52 hat die lit. a zu lauten:
„a) für Gebäude und sonstige Anlagen der Gemeinde,

die öffentlichen Zwecken dienen, wie Schulen, Amts-
gebäude, Krankenhäuser, Friedhöfe, Parkanlagen,
Schwimmbäder, Sportanlagen, Spielplätze und derglei-
chen, sowie“

42. Im Abs. 1 des § 54 hat der erste Satz zu lauten:
„In den allgemeinen und ergänzenden Bebauungs-

plänen sind unter Berücksichtigung der Ziele der ört-
lichen Raumordnung, des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes, des Flächenwidmungsplanes und der Er-
gebnisse der Bestandsaufnahme die verkehrsmäßige
Erschließung und die Art der Bebauung des Baulandes,
der Sonderflächen für Beherbergungsgroßbetriebe, der
Sonderflächen für Handelsbetriebe, der Sonderflächen
für Einkaufszentren sowie jener sonstigen Sonderflä-
chen und jener Vorbehaltsflächen, bei denen dies im

Hinblick auf den festgelegten Verwendungszweck im
Interesse einer geordneten baulichen Entwicklung er-
forderlich ist, festzulegen.“

43. Im Abs. 5 des § 54 wird das Zitat „§ 55 Abs. 1“
durch das Zitat „§ 55 Abs. 1 und 2“ ersetzt.

44. § 55 hat zu lauten:
„§ 55

Ausnahmen, Befreiung
(1) Die Verpflichtung zur Erlassung allgemeiner und

ergänzender Bebauungspläne nach § 54 Abs. 1 besteht
nicht

a) für einzelne unbebaute Grundstücke im Bereich
zusammenhängend bebauter Gebiete oder im unmittel-
baren Anschluss an solche Gebiete, die aufgrund ihrer
Größe nur mit Wohngebäuden mit höchstens fünf Woh-
nungen oder mit Gebäuden für Kleinbetriebe bebaut
werden können, und

b) für bereits bebaute Grundstücke,
sofern die verkehrsmäßige Erschließung und die Er-
schließung dieser Grundstücke mit Einrichtungen zur
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bereits
besteht und die Erlassung von Bebauungsplänen zur
Gewährleistung einer geordneten Bebauung bzw. wei-
teren Bebauung derselben nicht erforderlich ist.

(2) Die Landesregierung kann einzelne Gemeinden
auf deren Antrag durch Verordnung von der Verpflich-
tung zur Erlassung allgemeiner und ergänzender Be-
bauungspläne hinsichtlich des gesamten Gemeindege-
bietes oder hinsichtlich bestimmter Teile des Gemeinde-
gebietes befreien, wenn die Erlassung von Bebauungs-
plänen insbesondere aufgrund der Größe der Gemeinde,
der Siedlungs- und der Grundstücksstrukturen oder der
aktuellen und der in absehbarer Zeit zu erwartenden
Bautätigkeit zur Gewährleistung einer geordneten ver-
kehrsmäßigen Erschließung und Bebauung bzw. weite-
ren verkehrsmäßigen Erschließung und Bebauung ent-
sprechend den Festlegungen des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes nicht erforderlich ist.

(3) Auf Grundstücken, für die aufgrund des Abs. 1
oder 2 ein allgemeiner und ein ergänzender Bebauungs-
plan nicht bestehen, darf die Baubewilligung für den
Neubau von Gebäuden mit Ausnahme von Nebenge-
bäuden nur erteilt werden, wenn 

a) die Bebauung des betreffenden Grundstückes einer
geordneten baulichen Gesamtentwicklung der Ge-
meinde im Sinne der Ziele der örtlichen Raumordnung,
insbesondere im Hinblick auf die Größenverhältnisse
der Gebäude zueinander und den Schutz des Orts- und
Straßenbildes, nicht zuwiderläuft,
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b) der Neubau eine zweckmäßige und Boden spa-
rende Bebauung des betreffenden Grundstückes ge-
währleistet und

c) im Fall des Abs. 2 die Bebauung des betreffenden
Grundstückes einer zweckmäßigen verkehrsmäßigen
Erschließung und Erschließung des betreffenden Ge-
bietes mit Einrichtungen zur Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung unter Bedachtnahme auf die Er-
fordernisse einer geordneten Gesamterschließung des
Gemeindegebietes nicht entgegensteht.“

45. Der Abs. 1 des § 62 hat zu lauten:
„(1) Die Bauhöhe von Gebäuden ist durch deren

obersten Punkt bezogen auf die absolute Höhe oder auf
einen sonstigen Fixpunkt festzulegen. Weiters können
die Anzahl der oberirdischen Geschosse und die Wand-
höhe der Außenwände festgelegt werden. Dabei kann
bestimmt werden, dass nur die Wandhöhe bestimmter
Wände, wie etwa der traufenseitigen, der straßenseiti-
gen oder der talseitigen Wände, maßgebend ist.“

46. Im Abs. 3 des § 62 hat der erste Satz zu lauten:
„Oberirdische Geschosse sind jene Geschosse, bei

denen mehr als die Hälfte der Gesamtfläche der Außen-
wände über das angrenzende Gelände ragt.“

47. Im Abs. 1 des § 63 wird im zweiten Satz das Zitat
„§§ 64, 66 und 67“ durch das Zitat „§§ 64, 64a, 66 und 67“
ersetzt.

48. Nach § 64 wird folgende Bestimmung als § 64a
eingefügt:

„§ 64a
Umweltprüfung

(1) Die Gemeinde hat den Entwurf des örtlichen
Raumordnungskonzeptes, den Entwurf über die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes und
den Entwurf über die Neuerlassung oder Gesamtände-
rung des Flächenwidmungsplanes nach § 31a Abs. 2
zweiter Satz oder § 107 Abs. 1 zweiter Satz einer Um-
weltprüfung nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz
zu unterziehen.

(2) Die Entwürfe über die Änderung von örtlichen
Raumordnungskonzepten bedürfen einer Umweltprü-
fung, soweit sie die Möglichkeit der Errichtung von
UVP-pflichtigen Anlagen zum Gegenstand haben oder
ein Natura 2000-Gebiet betreffen.

(3) Die Entwürfe über die Änderung von Flächen-
widmungsplänen bedürfen einer Umweltprüfung, so-
weit sie die Festlegung von Sonderflächen für UVP-
pflichtige Anlagen nach § 49a vorsehen oder ein Natura
2000-Gebiet betreffen.

(4) Die Entwürfe über die Änderung von örtlichen
Raumordnungskonzepten und von Flächenwidmungs-

plänen bedürfen weiters einer Umweltprüfung, wenn
die Änderung voraussichtlich erhebliche Umweltaus-
wirkungen zur Folge hat. Bei der Beurteilung der Er-
heblichkeit sind die Größe des Planungsgebietes und die
vorgesehenen Nutzungen bzw. Arten der Widmung in
Verbindung mit den Kriterien nach Anhang II der Richt-
linie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswir-
kungen bestimmter Pläne und Programme zu berück-
sichtigen. Die Landesregierung kann durch Verordnung
nähere Bestimmungen darüber erlassen, unter welchen
Voraussetzungen Entwürfe über die Änderung von ört-
lichen Raumordnungskonzepten und von Flächenwid-
mungsplänen jedenfalls einer Umweltprüfung bedür-
fen. Dabei können auch Grenz- oder Schwellenwerte
festgelegt werden.

(5) Im Fall der Durchführung einer Umweltprüfung
hat die Auflegung des jeweiligen Entwurfes zur allge-
meinen Einsicht nach § 64 Abs. 1 in einem mit der
Beteiligung der Öffentlichkeit am Umweltprüfungs-
verfahren nach § 6 des Tiroler Umweltprüfungsgesetzes
zu erfolgen. Die Auflegungsfrist beträgt abweichend
vom § 64 Abs. 1 erster Satz sechs Wochen. Weiters hat
die Verständigung der Nachbargemeinden nach § 64
Abs. 3 in einem mit der Beteiligung der öffentlichen
Umweltstellen am Umweltprüfungsverfahren nach § 6
des Tiroler Umweltprüfungsgesetzes zu erfolgen.“

49. Die Abs. 1 und 2 des § 66 haben zu lauten:
„(1) Das örtliche Raumordnungskonzept, die Fort-

schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes und
der Flächenwidmungsplan sind nach der Beschlussfas-
sung des Gemeinderates in zweifacher Ausfertigung der
Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen Genehmi-
gung vorzulegen. Gleichzeitig sind die Planinhalte in
digitaler Form zu übersenden. Weiters sind die im Ver-
fahren eingelangten Stellungnahmen, die maßgebenden
Entscheidungsgrundlagen, die Auszüge aus den Nieder-
schriften über die Sitzungen des Gemeinderates und die
Auflegungsnachweise in einfacher Ausfertigung anzu-
schließen. Erfolgt die Vorlage nicht vollständig, so hat
die Landesregierung die Gemeinde unter Setzung einer
angemessenen Nachfrist aufzufordern, die fehlenden
Unterlagen nachzureichen.

(2) Dem örtlichen Raumordnungskonzept oder der
Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes
ist die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu versagen,
wenn dieses (diese)

a) Raumordnungsprogrammen oder anderen vorran-
gigen raumbedeutsamen Planungen oder Maßnahmen
des Landes widerspricht oder sonst eine im überört-
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lichen Raumordnungsinteresse des Landes gelegene
Entwicklung der Gemeinde verhindert oder erschwert;

b) gemeinschaftsrechtliche Verpflichtungen Öster-
reichs im Rahmen der Europäischen Union, insbeson-
dere die Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltprüfung, nicht berücksichtigt;

c) raumbedeutsame Planungen oder Maßnahmen des
Bundes im Rahmen der verfassungsrechtlichen Pflicht
zur Berücksichtigung nicht oder nicht ausreichend be-
rücksichtigt;

d) wesentliche örtliche Raumordnungsinteressen
von Nachbargemeinden beeinträchtigt;

e) den Zielen eines anhängigen Zusammenlegungs-
verfahrens nach dem Tiroler Flurverfassungslandesge-
setz 1996, LGBl. Nr. 74, in der jeweils geltenden Fas-
sung widerspricht;

f) nicht geeignet ist, eine geordnete räumliche Ent-
wicklung der Gemeinde im Sinne der Ziele der örtlichen
Raumordnung sicherzustellen;

g) eine räumliche Entwicklung vorsieht, die zu einer
unvertretbar hohen finanziellen Belastung der Ge-
meinde führen und damit die Erfüllung ihrer gesetz-
lichen und vertraglichen Verpflichtungen in Frage stel-
len würde;

h) anderweitig diesem Gesetz widerspricht oder es zu
wesentlichen Mängeln im Verfahren gekommen ist.“

50. Im Abs. 3 des § 68 hat der erste Satz zu lauten:
„Wird der Änderung des Flächenwidmungsplanes die

aufsichtsbehördliche Genehmigung nicht innerhalb von
sechs Wochen nach der vollständigen Vorlage des geän-
derten Planes und der sonstigen Unterlagen versagt, so
gilt mit dem Ablauf dieser Frist die Genehmigung als
erteilt.“

51. Im § 68 wird folgende Bestimmung als Abs. 4
angefügt:

„(4) Die Abs. 1 und 3 sind im Fall der Durchführung
einer Umweltprüfung nicht anzuwenden.“

52. In den Abs. 1, 2 und 4 des § 69 werden die Worte
„Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes“
jeweils durch die Worte „Fortschreibung oder Änderung
des örtlichen Raumordnungskonzeptes“ ersetzt.

53. Im Abs. 2 des § 73 hat die lit. b zu lauten:
„b) ein Auszug aus dem Flächenwidmungsplan, einem

allfälligen allgemeinen Bebauungsplan und, soweit
Grundflächen nicht als Bauland, als Sonderflächen oder
als Vorbehaltsflächen gewidmet sind, ein Auszug aus
dem örtlichen Raumordnungskonzept;“

54. Im Abs. 2 des § 73 wird nach der lit. b folgende
Bestimmung als lit. c angefügt:

„c) ein Katasterplan über das Umlegungsgebiet.“

55. Im Abs. 5 des § 73 hat der erste Satz zu lauten:
„Die Umlegungsbehörde hat das Umlegungsverfah-

ren durch Verordnung einzuleiten, wenn ein den Abs. 1
bis 4 entsprechender Antrag vorliegt und die Abgren-
zung des Umlegungsgebietes gewährleistet, dass der
Zweck des Umlegungsverfahrens voraussichtlich er-
reicht werden kann und dass keine Restflächen entste-
hen, die nicht zweckmäßig bebaubar wären und einer
gesonderten zweckmäßigen Umlegung nicht mehr
unterzogen werden könnten.“

56. Der Abs. 1 des § 75 hat zu lauten:
„(1) Die Umlegungsbehörde hat mit Bescheid die

Grenzen der umzulegenden Grundstücke oder Grund-
stücksteile festzustellen. Wenn dies im Hinblick auf die
voraussichtliche Dauer des Umlegungsverfahrens
zweckmäßig scheint, kann gleichzeitig über die Kosten
der Grenzfeststellung abgesprochen werden.“

57. Im Abs. 5 des § 75 wird im dritten Satz das Zitat
„(§ 84 Abs. 5)“ durch das Zitat „(§ 84 Abs. 8)“ ersetzt.

58. Der Abs. 1 des § 77 hat zu lauten:
„(1) Die Grundflächen, die nach den im Bebauungs-

plan (§ 82) festgelegten Straßenfluchtlinien für den
Neubau, den Ausbau oder die Verlegung von Gemeinde-
straßen, die nur der inneren Erschließung des Umle-
gungsgebietes dienen, benötigt werden, sind von den
Eigentümern der umzulegenden Grundstücke oder
Grundstücksteile im Verhältnis der Fläche dieser
Grundstücke bzw. Grundstücksteile zugunsten der
Gemeinde aufzubringen, soweit hiefür nicht bestehende
öffentliche Verkehrsflächen der Gemeinde zur Verfü-
gung stehen. Abweichungen, die sich aufgrund des § 78
Abs. 1 lit. d zugunsten bebauter Grundstücke ergeben,
sind durch Geldabfindungen auszugleichen. Im Ausmaß
der nach dem ersten Satz aufgebrachten Grundflächen
entfällt bei der Vorschreibung des Erschließungsbeitra-
ges der Bauplatzanteil. Im Ausmaß der nach dem zwei-
ten Satz geleisteten Geldabfindungen ist der Bauplatz-
anteil rückzuerstatten.“

59. Der Abs. 4 des § 77 hat zu lauten:
„(4) Ergibt sich durch das Umlegungsverfahren hin-

sichtlich eines Grundstückes oder Grundstücksteiles
kein Vorteil im Hinblick auf die bauliche Nutzbarkeit
oder die verkehrsmäßige Erschließung, so ist der Eigen-
tümer des betreffenden Grundstückes oder Grund-
stücksteiles von der Verpflichtung zur Grundaufbrin-
gung nach Abs. 1 befreit. Ist dies nur hinsichtlich einer
Teilfläche des betreffenden Grundstückes oder Grund-
stücksteiles der Fall, so besteht die Befreiung im Aus-
maß dieser Teilfläche.“
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60. Im Abs. 1 des § 78 haben die lit. f und g zu lauten:
„f) Ergibt sich aufgrund des Ausmaßes der einge-

brachten Grundstücke oder Grundstücksteile kein An-
spruch auf Zuweisung eines Grundstückes, das aufgrund
seiner Größe einer geordneten und Boden sparenden
Bebauung zugänglich ist, so ist stattdessen eine Geld-
abfindung zuzuerkennen. Dies gilt nicht, wenn der be-
troffene Eigentümer die Zuweisung eines Grundstückes
aus einem besonderen rechtfertigenden Grund aus-
drücklich verlangt und die Neuregelung der Grund-
stücksordnung dadurch nicht wesentlich erschwert
wird. Der Bemessung der Geldabfindung ist die Fläche
der eingebrachten Grundstücke abzüglich der nach § 77
Abs. 1, 2 und 3 aufzubringenden Flächen zugrunde zu
legen.

g) Die Geldabfindungen sind von jenen Grundeigen-
tümern aufzubringen, die im Fall des § 77 Abs. 1 zwei-
ter Satz, in den Fällen der lit. b und f und des Abs. 4
zweiter Satz in Ansehung der Fläche, im Fall der lit. c in
Ansehung der baulichen Nutzbarkeit der zugewiesenen
Grundstücke mehr erhalten, als ihr Anspruch nach den
eingebrachten Grundstücken betragen würde. Die Geld-
abfindungen sind nach dem Verkehrswert der Grund-
stücke im Umlegungsgebiet zu bemessen.“

61. Im Abs. 1 des § 79 wird folgender Satz angefügt:
„Die Eigentümer der zugewiesenen Grundstücke

haben die Entfernung des Zugehörs zu dulden.“
62. Im § 79 wird folgende Bestimmung als Abs. 2 ein-

gefügt:
„(2) Maßnahmen an bebauten Grundstücken, wie die

Entfernung und Verlegung von Einfriedungen, die Än-
derung von Zufahrten oder Rekultivierungen, sind von
der Umlegungsbehörde zu veranlassen. Die Umle-
gungsbehörde hat sich zur Durchführung dieser Maß-
nahmen der Gemeinde zu bedienen. Die Gemeinde hat
die Maßnahmen im Auftrag der Umlegungsbehörde
durchzuführen. Für die Tragung der Kosten dieser Maß-
nahmen gilt Abs. 1 zweiter Satz sinngemäß. Wenn die
Gemeinde Leistungen selbst erbringt, so zählt zu den
Kosten auch ein angemessener Beitrag zum Personal-
und Sachaufwand. Die Eigentümer der betroffenen
Grundstücke haben die Durchführung der Maßnahmen
zu dulden.“

63. Die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 79 erhalten die
Absatzbezeichnungen „(3)“ und „(4)“.

64. Im nunmehrigen Abs. 4 des § 79 hat der erste Satz
zu lauten:

„Die Eigentümer von umzulegenden Grundstücken
oder Grundstücksteilen können Übereinkommen über

das Zugehör zu den jeweiligen Grundstücken und bei
bebauten Grundstücken weiters über die an diesen
Grundstücken durchzuführenden Maßnahmen ab-
schließen, soweit dadurch die Rechtsstellung der übri-
gen Parteien des Umlegungsverfahrens nicht beein-
trächtigt und die Erreichung des Zweckes des Umle-
gungsverfahrens nicht verhindert oder wesentlich er-
schwert wird.“

65. Im Abs. 3 des § 80 hat der zweite Satz zu lauten:
„Im Übrigen gilt § 79 Abs. 4 dritter und vierter Satz

sinngemäß.“
66. Im Abs. 1 des § 81 hat die lit. d zu lauten:
„d) die vorgesehene Entfernung von Zugehör zu

Grundstücken und die vorgesehenen Maßnahmen an
bebauten Grundstücken;“

67. Im Abs. 1 des § 81 hat die lit. f zu lauten:
„f) den für die Aufteilung der Kosten der Entfernung

von Anlagen und der Maßnahmen an bebauten Grund-
stücken nach lit. d, der Verlegung von Versorgungsein-
richtungen und des Umlegungsverfahrens vorgesehe-
nen Schlüssel.“

68. § 84 hat zu lauten:
„§ 84

Umlegungsbescheid,
Abschluss des Verfahrens

(1) Im Umlegungsbescheid ist abzusprechen über:
a) die Neueinteilung der Grundstücke;
b) die Zuweisung des Eigentums an den neu ein-

geteilten Grundstücken einschließlich der nach § 77
Abs. 1, 2 und 3 aufgebrachten Grundstücke;

c) die Neuregelung der vom Umlegungsverfahren
betroffenen dinglichen Rechte;

d) die Verpflichtung zur Entfernung von Zugehör zu
Grundstücken;

e) die Durchführung von Maßnahmen an bebauten
Grundstücken;

f) die vorübergehende Aufrechterhaltung von Ver-
kehrsverbindungen und von Zufahrten zu Grund-
stücken;

g) die Aufbringung und Zuerkennung von Geldab-
findungen und Vergütungen;

h) die Tragung der Kosten der Entfernung von Anla-
gen nach lit. d, der Durchführung von Maßnahmen an
bebauten Grundstücken nach lit. e und der Verlegung
von Versorgungseinrichtungen;

i) die Tragung der Kosten des Umlegungsverfahrens,
soweit darüber nicht bereits nach § 75 Abs. 1 zweiter
Satz abgesprochen worden ist; Kosten, deren Höhe
noch nicht feststeht, sind einem nachträglichen Be-
scheid vorzubehalten.
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(2) Der Umlegungsbescheid darf erst nach dem In-
Kraft-Treten eines Bebauungsplanes mit den Festlegun-
gen des Erschließungsplanes erlassen werden. In den
Fällen des § 80 Abs. 4 und des § 83 Abs. 1 darf der Um-
legungsbescheid überdies erst nach der Neuregelung der
agrarischen Rechte durch die Agrarbehörde bzw. nach
dem In-Kraft-Treten der Änderung des Flächenwid-
mungsplanes erlassen werden.

(3) Wird der Verlauf einer in das Umlegungsgebiet
einbezogenen Landesstraße, Gemeindestraße, öffent-
lichen Interessentenstraße oder öffentlichen Privat-
straße geändert, so müssen im Zuge des Umlegungs-
verfahrens die neuen Straßenteile, soweit dies nach den
straßenrechtlichen Vorschriften erforderlich ist, zur
Landesstraße, Gemeindestraße, öffentlichen Interes-
sentenstraße bzw. öffentlichen Privatstraße erklärt und
weiters die dadurch entbehrlich gewordenen Straßen-
teile aufgelassen werden. Sind diese Voraussetzungen im
Zeitpunkt der Erlassung des Umlegungsbescheides
noch nicht erfüllt, so ist der Umlegungsbescheid unter
der aufschiebenden Bedingung der Erfüllung dieser
Voraussetzungen zu erlassen. In diesem Fall hat die
Umlegungsbehörde erforderlichenfalls mit Bescheid
den Zeitpunkt festzustellen, in dem der Umlegungs-
bescheid rechtswirksam geworden ist.

(4) Werden im Fall des Abs. 3 Teile der bisherigen
Straße zum Zweck der Aufrechterhaltung von Ver-
kehrsverbindungen vorübergehend weiter benötigt, so
ist dem Straßenverwalter im Umlegungsbescheid die
Erhaltung der bisherigen Straße bis zum Bau der neuen
Straße und deren Freigabe für den öffentlichen Verkehr
aufzutragen. Die betroffenen Grundeigentümer haben
bis dahin die Erhaltung der bisherigen Straße zu dulden.

(5) Werden bestehende Privatstraßen bis zum Bau
von der inneren Erschließung des Umlegungsgebietes
dienenden öffentlichen Straßen und deren Freigabe für
den öffentlichen Verkehr zum Zweck der Aufrecht-
erhaltung von Zufahrten zu Grundstücken vorüber-
gehend weiter benötigt, so ist dem über die Privatstraße
Verfügungsberechtigten im Umlegungsbescheid die
Erhaltung der Privatstraße bis zu diesem Zeitpunkt zu
gestatten. Die betroffenen Grundeigentümer haben bis
dahin die Erhaltung der Privatstraße zu dulden.

(6) Die Umlegungsbehörde hat nach dem Eintritt der
Rechtskraft, im Fall des Abs. 3 zweiter Satz der Rechts-
kraft und Rechtswirksamkeit, des Umlegungsbeschei-
des dem Grundbuchsgericht eine mit der Rechtskraft-
klausel versehene Ausfertigung dieses Bescheides und
die zur Richtigstellung des Grundbuches erforderlichen

Behelfe zu übersenden. Das Grundbuchsgericht hat da-
raufhin von Amts wegen die erforderlichen Eintragun-
gen im Grundbuch vorzunehmen und gleichzeitig die
Anmerkung nach § 73 Abs. 7 erster Satz bei den betrof-
fenen Grundstücken zu löschen. In diesem Zusammen-
hang findet eine Einvernehmung dritter Personen, für
die dingliche Rechte haften, nicht statt. Eine mit der
Rechtskraftklausel versehene Ausfertigung des Um-
legungsbescheides ist weiters der Gemeinde zu über-
senden.

(7) Die Umlegungsbehörde hat weiters die Richtig-
stellung des Grundsteuer- oder Grenzkatasters zu ver-
anlassen.

(8) Nach dem Eintritt der Rechtskraft, im Fall des
Abs. 3 zweiter Satz der Rechtskraft und der Rechts-
wirksamkeit, des Umlegungsbescheides ist das Umle-
gungsverfahren durch Verordnung abzuschließen. Die
Verordnung über den Abschluss des Umlegungsverfah-
rens ist im Boten für Tirol zu verlautbaren und überdies
durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde wäh-
rend zweier Wochen bekannt zu machen. Diese Be-
kanntmachung bildet keine Voraussetzung für das In-
Kraft-Treten der Verordnung. Die Gemeinde hat die
Bekanntmachung an der Amtstafel der Gemeinde
durchzuführen. Die Verordnung ist weiters dem Grund-
buchsgericht, der Agrarbehörde und dem Vermessungs-
amt sofort mitzuteilen.“

69. Die Abs. 1, 2 und 3 des § 85 haben zu lauten:
„(1) Mit dem Eintritt der Rechtskraft, im Fall des § 84

Abs. 3 zweiter Satz der Rechtskraft und der Rechts-
wirksamkeit, des Umlegungsbescheides geht das Eigen-
tum an den neu eingeteilten Grundstücken auf die neuen
Eigentümer über. Gleichzeitig gehen die bisherigen
Eigentumsrechte unter.

(2) Geldabfindungen sind vom Zahlungspflichtigen
innerhalb eines Monats nach dem Eintritt der Rechts-
kraft, im Fall des § 84 Abs. 3 zweiter Satz der Rechts-
kraft und der Rechtswirksamkeit, des Umlegungsbe-
scheides an die Gemeinde zu leisten. Die Gemeinde hat
die Geldabfindungen, soweit im Abs. 4 nichts anderes
bestimmt ist, innerhalb von zwei Monaten nach dem
Eintritt der Rechtskraft, im Fall des § 84 Abs. 3 zweiter
Satz der Rechtskraft und der Rechtswirksamkeit, des
Umlegungsbescheides an die Anspruchsberechtigten
auszuzahlen. Für die Geldabfindungen samt Neben-
kosten haftet auf den dem Zahlungspflichtigen zuge-
wiesenen Grundstücken ein gesetzliches Pfandrecht der
Gemeinde.

(3) Die Vergütungen nach § 77 Abs. 2 und 3 sind von
der Gemeinde innerhalb eines Monats nach dem Ein-
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tritt der Rechtskraft, im Fall des § 84 Abs. 3 zweiter Satz
der Rechtskraft und der Rechtswirksamkeit, des Um-
legungsbescheides an die Anspruchsberechtigten zu
leisten.“

70. § 86 hat zu lauten:
„§ 86

Umlegungsverträge

(1) Die Eigentümer der Grundstücke eines Gebietes,
das aufgrund der bestehenden Grundstücksordnung
einer geordneten und Boden sparenden Bebauung und
einer zweckmäßigen verkehrsmäßigen Erschließung
insgesamt nicht zugänglich ist und das die Vorausset-
zungen nach § 73 Abs. 3 und 4 erfüllt, können einen Ver-
trag über die Neuregelung der Grundstücksordnung
abschließen (Umlegungsvertrag).

(2) Umlegungsverträge können ungeachtet eines an-
hängigen Umlegungsverfahrens abgeschlossen werden.
Kommt ein Umlegungsvertrag rechtswirksam zustande
und ist ein Umlegungsverfahren anhängig, so ist dieses
unverzüglich abzuschließen. 

(3) Der Umlegungsvertrag bedarf zu seiner Rechts-
wirksamkeit der Genehmigung der Umlegungsbehörde.
Die Umlegungsbehörde hat die Genehmigung zu ertei-
len, wenn der Umlegungsvertrag

a) in verbücherungsfähiger Form samt den zur Rich-
tigstellung des Grundbuches erforderlichen Behelfen
vorliegt,

b) nach Abs. 5 zweiter Satz und Abs. 6 zulässig ist,
c) alle Punkte nach § 84 Abs. 1 enthält und
d) die Erreichung des Zweckes des Umlegungsver-

fahrens gewährleistet und den Grundsätzen für die Neu-
regelung der Grundstücksordnung entspricht.

Vor der Erteilung der Genehmigung ist die Gemeinde
zu hören.

(4) Dem Umlegungsvertrag darf die Genehmigung
erst nach dem In-Kraft-Treten eines Bebauungsplanes
mit den Festlegungen des Erschließungsplanes und, so-
weit der Umlegungsvertrag auch eine Änderung des Flä-
chenwidmungsplanes im Sinne des § 83 Abs. 1 erfordert,
überdies erst nach dem In-Kraft-Treten der Änderung
des Flächenwidmungsplanes erteilt werden. Bestehen an
den umzulegenden Grundstücken agrarische Rechte, so
darf die Genehmigung weiters erst nach der Neurege-
lung dieser Rechte durch die Agrarbehörde nach § 80
Abs. 4 erteilt werden.

(5) Wird der Verlauf einer in das Umlegungsgebiet
einbezogenen Landesstraße, Gemeindestraße, öffent-
lichen Interessentenstraße oder öffentlichen Privat-
straße geändert, so darf der Umlegungsvertrag erst

genehmigt werden, nachdem die neuen Straßenteile, so-
weit dies nach den straßenrechtlichen Vorschriften er-
forderlich ist, zur Landesstraße, Gemeindestraße, öf-
fentlichen Interessentenstraße bzw. öffentlichen Pri-
vatstraße erklärt und weiters die dadurch entbehrlich
gewordenen Straßenteile aufgelassen worden sind. Wer-
den Teile der bisherigen Straße zum Zweck der Auf-
rechterhaltung von Verkehrsverbindungen vorüberge-
hend weiter benötigt, so darf der Umlegungsvertrag nur
genehmigt werden, wenn der Straßenverwalter sich im
Umlegungsvertrag zur Erhaltung der bisherigen Straße
bis zum Bau der neuen Straße und deren Freigabe für
den öffentlichen Verkehr verpflichtet und der Umle-
gungsvertrag weiters eine Einigung mit den betroffenen
Grundeigentümern über die Duldung der Erhaltung der
Straße bis zu diesem Zeitpunkt enthält.

(6) Ist ein umzulegendes Grundstück durch eine
Hypothek belastet und wird im Umlegungsvertrag
neben oder anstelle einer Grundabfindung eine Geld-
abfindung vereinbart, so ist dieser nur mit Zustimmung
des Hypothekargläubigers zulässig. Die Zustimmung
des Hypothekargläubigers ist nicht erforderlich, wenn
eine neben der Geldabfindung vereinbarte Grundabfin-
dung oder ein allfälliger außerhalb des Umlegungsge-
bietes verbleibender Grundstücksrest für sich oder zu-
sammen weiterhin eine dem § 1374 ABGB entspre-
chende Sicherstellung der Forderung bieten.

(7) Die Genehmigung des Umlegungsvertrages er-
setzt hinsichtlich aller Rechtswirkungen den Umle-
gungsbescheid.

(8) Umlegungsverträge bedürfen keiner Bewilligung
und Genehmigung nach anderen landesrechtlichen Vor-
schriften.

(9) Die Parteien des Umlegungsvertrages haben nach
dem Eintritt der Rechtskraft der Genehmigung die
grundbücherliche Durchführung des Umlegungsvertra-
ges zu veranlassen. Die Genehmigung tritt außer Kraft,
wenn die grundbücherliche Durchführung des Umle-
gungsvertrages nicht innerhalb von zwei Jahren nach
dem Eintritt der Rechtskraft der Genehmigung bean-
tragt wird.

(10) Die Umlegungsbehörde hat eine mit der Rechts-
kraftklausel versehene Ausfertigung der Genehmigung
des Umlegungsvertrages samt einer mit dem Genehmi-
gungsvermerk versehenen Ausfertigung des Umle-
gungsvertrages der Gemeinde zu übersenden.“

71. Nach § 86 wird folgende Bestimmung als § 86a
eingefügt:
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„§ 86a
Umlegungsübereinkommen

(1) Ergibt sich im Zuge des Umlegungsverfahrens,
dass sich die Parteien über die Neuregelung der Grund-
stücksordnung voraussichtlich gütlich einigen werden,
so hat die Umlegungsbehörde auf den Abschluss eines
Parteienübereinkommens darüber hinzuwirken (Umle-
gungsübereinkommen).

(2) Ein Umlegungsübereinkommen, das alle Punkte
nach § 84 Abs. 1 enthält, die Erreichung des Zweckes
des Umlegungsverfahrens gewährleistet und den Grund-
sätzen für die Neuregelung der Grundstücksordnung
entspricht, ist von der Umlegungsbehörde in einer Ver-
handlungsschrift oder sonstigen Niederschrift zu beur-
kunden. Es wird rechtswirksam, wenn die Umlegungs-
behörde mit Bescheid feststellt, dass das Umlegungs-
übereinkommen die Erreichung des Zweckes des Um-
legungsverfahrens gewährleistet und den Grundsätzen
für die Neuregelung der Grundstücksordnung ent-
spricht. Die Umlegungsbehörde darf diese Feststellung
nur treffen, wenn das Umlegungsübereinkommen nach
Abs. 4 zweiter Satz und Abs. 5 zulässig ist.

(3) Die Feststellung nach Abs. 2 zweiter Satz darf erst
nach dem In-Kraft-Treten eines Bebauungsplanes mit
den Festlegungen des Erschließungsplanes und, soweit
das Umlegungsübereinkommen auch eine Änderung
des Flächenwidmungsplanes im Sinne des § 83 Abs. 1
erfordert, überdies erst nach dem In-Kraft-Treten der
Änderung des Flächenwidmungsplanes getroffen wer-
den. Bestehen an den umzulegenden Grundstücken
agrarische Rechte, so darf die Feststellung weiters erst
nach der Neuregelung dieser Rechte durch die Agrar-
behörde nach § 80 Abs. 4 getroffen werden.

(4) Wird der Verlauf einer in das Umlegungsgebiet
einbezogenen Landesstraße, Gemeindestraße, öffent-
lichen Interessentenstraße oder öffentlichen Privat-
straße geändert, so darf die Feststellung nach Abs. 2
zweiter Satz erst getroffen werden, nachdem die neuen
Straßenteile, soweit dies nach den straßenrechtlichen
Vorschriften erforderlich ist, zur Landesstraße, Ge-
meindestraße, öffentlichen Interessentenstraße bzw.
öffentlichen Privatstraße erklärt und weiters die da-
durch entbehrlich gewordenen Straßenteile aufgelassen
worden sind. Werden Teile der bisherigen Straße zum
Zweck der Aufrechterhaltung von Verkehrsverbindun-
gen vorübergehend weiter benötigt, so darf die Fest-
stellung nach Abs. 2 zweiter Satz nur getroffen werden,
wenn der Straßenverwalter sich im Umlegungsüberein-
kommen zur Erhaltung der bisherigen Straße bis zum

Bau der neuen Straße und deren Freigabe für den öf-
fentlichen Verkehr verpflichtet und das Umlegungs-
übereinkommen weiters eine Einigung mit den betrof-
fenen Grundeigentümern über die Duldung der Erhal-
tung der Straße bis zu diesem Zeitpunkt enthält.

(5) Ist ein umzulegendes Grundstück durch eine
Hypothek belastet und wird im Umlegungsüberein-
kommen neben oder anstelle einer Grundabfindung eine
Geldabfindung vereinbart, so ist dieses nur mit Zustim-
mung des Hypothekargläubigers zulässig. Die Zustim-
mung des Hypothekargläubigers ist nicht erforderlich,
wenn eine neben der Geldabfindung vereinbarte Grund-
abfindung oder ein allfälliger außerhalb des Umle-
gungsgebietes verbleibender Grundstücksrest für sich
oder zusammen weiterhin eine dem § 1374 ABGB ent-
sprechende Sicherstellung der Forderung bieten.

(6) Die Feststellung nach Abs. 2 zweiter Satz ersetzt
hinsichtlich aller Rechtswirkungen den Umlegungsbe-
scheid.

(7) Im Fall des Zustandekommens eines Umle-
gungsübereinkommens kann das Verfahren nach den
§§ 75 und 81 entfallen.

(8) Umlegungsübereinkommen bedürfen keiner Be-
willigung und Genehmigung nach anderen landesrecht-
lichen Vorschriften.

(9) Die Umlegungsbehörde hat nach dem Eintritt der
Rechtskraft der Feststellung nach Abs. 2 zweiter Satz
dem Grundbuchsgericht, dem für die Einhebung der
Grunderwerbssteuer zuständigen Finanzamt und der
Gemeinde je eine mit der Rechtskraftklausel versehene
Ausfertigung dieses Bescheides samt einer mit dem
Genehmigungsvermerk versehenen Ausfertigung der
Niederschrift über das Umlegungsübereinkommen zu
übersenden. Dem Grundbuchsgericht sind auch die zur
Richtigstellung des Grundbuches erforderlichen Be-
helfe zu übersenden.“

72. Im Abs. 1 des § 90 hat die lit. d zu lauten:
„d) Die Barauslagen und Vorschüsse nach § 76 des

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 sind
von den Eigentümern der umzulegenden Grundstücke
oder Grundstücksteile im Verhältnis der Fläche dieser
Grundstücke bzw. Grundstücksteile zu tragen. Die
Eigentümer jener Grundstücke oder Grundstücksteile,
deren Grenzen sich aus dem Grenzkataster ergeben,
sind von der Verpflichtung zur Tragung der Kosten der
Grenzfeststellung befreit. Diese Bestimmungen gelten
auch im Fall der Einstellung des Umlegungsverfahrens.“

73. Die Überschrift des IV. Teiles hat zu lauten:

„Tiroler Bodenfonds“
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74. Der Abs. 1 des § 93 hat zu lauten:
„(1) Zur Unterstützung der Gemeinden bei der Ver-

wirklichung der Ziele der örtlichen Raumordnung und
der Festlegungen der örtlichen Raumordnungskon-
zepte wird der Tiroler Bodenfonds errichtet.“

75. In den §§ 33 Abs. 2, 93 Abs. 2 bis 8, 94 bis 96, 101,
102 und 104 wird das Wort „Bodenbeschaffungsfonds“
jeweils durch die Worte „Tiroler Bodenfonds“ ersetzt.

76. Im Abs. 4 des § 93 hat die lit. b zu lauten:
„b) die Gewährung von Zuschüssen an Gemeinden

für den Erwerb von Grundstücken, für infrastrukturelle
Vorhaben und für landschaftspflegerische Begleitmaß-
nahmen, insbesondere im Zusammenhang mit der Er-
bringung von Leistungen nach § 14 Abs. 2 des Tiroler
Wohnbauförderungsgesetzes 1991.“

77. Im Abs. 7 des § 93 wird der zweite Satz aufge-
hoben.

78. Im § 106 wird folgende Bestimmung als Abs. 3
eingefügt:

„(3) Kernzonen, die nach § 8 Abs. 3 dritter Satz die-
ses Gesetzes in der Fassung LGBl. Nr. 93/2001 fest-
gelegt worden sind, bleiben aufrecht. Sie dürfen nur bei
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 8 Abs. 3 erweitert
werden.“

79. Der bisherige Abs. 3 des § 106 erhält die Absatz-
bezeichnung „(4)“.

80. Im nunmehrigen Abs. 4 des § 106 wird im zwei-
ten Satz das Zitat „§ 10 Abs. 3“ durch das Zitat „§ 10
Abs. 4“ ersetzt.

81. Im Abs. 2 des § 107 hat der dritte Satz zu lauten:
„Für das Verfahren zur Änderung des Flächenwid-

mungsplanes nach Abs. 1 zweiter Satz gelten die §§ 64,
64a, 66 und 67.“

82. Der Abs. 6 des § 107 wird aufgehoben.
83. Im Abs. 2 des § 108 hat der zweite Satz zu lauten:
„Widmungen als Sonderflächen für Abbaugebiete

und Abbauanlagen nach § 51 Abs. 1 des Tiroler Raum-
ordnungsgesetzes 1997 in der Fassung LGBl. Nr. 10/
1997 und des Gesetzes LGBl. Nr. 21/1998 gelten als
Sonderflächen nach § 43 Abs. 1 lit. a mit diesem Ver-
wendungszweck.“

84. Im § 108 wird folgende Bestimmung als Abs. 8
angefügt:

„(8) Abweichend vom § 49a Abs. 1 ist die Errichtung
und die Erweiterung von Anlagen, die der Verpflichtung
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung unterliegen, auch auf Grundflächen zulässig, die
nicht als Sonderflächen für UVP-pflichtige Anlagen ge-
widmet sind, wenn deren Widmung vor dem 21. Juli 2004

in Kraft getreten oder beschlossen worden ist. § 49a
Abs. 2 zweiter Satz ist auf Grundflächen, deren Wid-
mung als Sonderfläche für landwirtschaftliche Inten-
sivtierhaltung, Sonderfläche für Beherbergungsgroß-
betriebe, Sonderfläche für Einkaufszentren oder Son-
derfläche für Sportanlagen vor dem 21. Juli 2004 in
Kraft getreten oder beschlossen worden ist, nicht anzu-
wenden.“

85. § 110 hat zu lauten:

„§ 110
Bestehende Einkaufszentren 

und Handelsbetriebe

(1) Alle am 30. Juni 2005 bestehenden Sonderflächen
für Einkaufszentren gelten als Sonderflächen für Ein-
kaufszentren nach § 49 Abs. 1, wobei die allfällige Fest-
legung des höchstzulässigen Ausmaßes der Gesamt-
nutzfläche entfällt. Weiters entfallen allfällige Festle-
gungen nach § 49 Abs. 2 dritter Satz und Abs. 3 des
Tiroler Raumordnungsgesetzes 1997 in der Fassung
LGBl. Nr. 10/1997 bzw. des Gesetzes LGBl. Nr. 21/
1998. Dabei gelten, soweit in den Abs. 2 und 12 nichts
anderes bestimmt ist, Sonderflächen für Einkaufszen-
tren der Betriebstypen I, II, III und V (Anlage zu den
§§ 8 und 49 dieses Gesetzes in der Fassung LGBl. Nr. 93/
2001) als Sonderflächen für Einkaufszentren des nun-
mehrigen Betriebstyps A und Sonderflächen für Ein-
kaufszentren der Betriebstypen IV und VI als Sonder-
flächen für Einkaufszentren des nunmehrigen Betriebs-
typs B. Festlegungen nach § 49 Abs. 2 zweiter Satz die-
ses Gesetzes in der Fassung LGBl. Nr. 93/2001 über das
zulässige Höchstausmaß jenes Teiles der Kundenfläche,
auf dem Lebensmittel angeboten werden dürfen, blei-
ben aufrecht.

(2) Abweichend vom Abs. 1 dritter Satz gelten fol-
gende am 30. Juni 2005 bestehende Sonderflächen für
Einkaufszentren des Betriebstyps V als Sonderflächen
für Einkaufszentren des Betriebstyps B:

a) die Sonderfläche auf dem Grundstück Nr. 676/11
KG Amras;

b) die Sonderfläche auf den Grundstücken Nr. 1916/1,
1917/1 und 1917/17 KG Kirchdorf in Tirol;

c) die Sonderfläche auf den Grundstücken Nr. 412/55,
540, 544, 545/1 und 555 KG Zams.

(3) Soweit für Sonderflächen für Einkaufszentren im
Sinne der Abs. 1 und 2 das zulässige Höchstausmaß der
Kundenfläche und gegebenenfalls auch jenes Teiles der
Kundenfläche, auf dem Lebensmittel angeboten werden
dürfen, noch nicht festgelegt ist, hat die Gemeinde spä-
testens bis zum 30. Juni 2006, die Stadt Innsbruck
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spätestens bis zum 30. Juni 2007, diese Festlegungen zu
treffen und der Landesregierung zur aufsichtsbehörd-
lichen Genehmigung vorzulegen. Die Festlegungen
haben den auf den betreffenden Sonderflächen aufgrund
einer rechtskräftigen Baubewilligung bestehenden Ein-
kaufszentren zu entsprechen. Bis zum In-Kraft-Treten
dieser Verordnung darf die Baubewilligung für die Schaf-
fung, die Erweiterung oder die Änderung des Betriebs-
typs eines Einkaufszentrums nicht erteilt werden.

(4) Die Erweiterung von Sonderflächen für Einkaufs-
zentren im Sinne der Abs. 1, 2 und 3, deren Lage nicht
den Voraussetzungen nach § 8 Abs. 3 und 4 entspricht,
und die Erhöhung des zulässigen Höchstausmaßes der
Kundenfläche bei solchen Sonderflächen sind nur zu-
lässig, wenn

a) bei Sonderflächen für Einkaufszentren des nun-
mehrigen Betriebstyps A, die am 30. September 2001 als
Sonderflächen für Einkaufszentren des Betriebstyps I
oder II bestanden haben, das zulässige Höchstausmaß
der Kundenfläche um höchstens 25 v. H. der zu diesem
Zeitpunkt zulässig gewesenen Kundenfläche, jedenfalls
um nicht mehr als 200 m², erhöht wird,

b) bei Sonderflächen für Einkaufszentren des nun-
mehrigen Betriebstyps A, die am 30. September 2001 als
Sonderflächen für Einkaufszentren des Betriebstyps III
oder V bestanden haben, das zulässige Höchstausmaß
der Kundenfläche um höchstens 25 v. H. der zu diesem
Zeitpunkt zulässig gewesenen Kundenfläche, jedenfalls
um nicht mehr als 1.500 m², erhöht wird,

c) bei Sonderflächen für Einkaufszentren des nun-
mehrigen Betriebstyps B, die am 30. September 2001 als
Sonderflächen für Einkaufszentren des Betriebstyps IV,
V oder VI bestanden haben, das zulässige Höchstaus-
maß der Kundenfläche um höchstens 25 v. H. der zu
diesem Zeitpunkt zulässig gewesenen Kundenfläche,
jedenfalls um nicht mehr als 1.500 m², erhöht wird.

Ein in einem Raumordnungsprogramm nach § 8
Abs. 5 dritter Satz festgelegtes zulässiges Höchstaus-
maß der Kundenfläche bzw. jenes Teiles der Kunden-
fläche, auf dem Lebensmittel angeboten werden dürfen,
darf jedoch nicht überschritten werden. Im Übrigen darf
bei Einkaufszentren des nunmehrigen Betriebstyps A
das zulässige Höchstausmaß jenes Teiles der Kunden-
fläche, auf dem Lebensmittel angeboten werden dürfen,
nur entsprechend den in einem Raumordnungspro-
gramm nach § 8 Abs. 5 vierter Satz festgelegten Grund-
sätzen erhöht werden.

(5) Die Gemeinden haben für Einkaufszentren, die
am 30. Juni 2005 außerhalb von Sonderflächen für Ein-

kaufszentren nach den raumordnungsrechtlichen Vor-
schriften rechtmäßig bestanden haben, spätestens bis
zum 30. Juni 2006, die Stadt Innsbruck spätestens bis
zum 30. Juni 2007, jeweils eine Sonderfläche für Ein-
kaufszentren festzulegen. Die Festlegung des Betriebs-
typs, des zulässigen Ausmaßes der Kundenfläche und
gegebenenfalls auch jenes Teiles der Kundenfläche, auf
dem Lebensmittel angeboten werden dürfen, haben dem
am 30. Juni 2005 aufgrund einer rechtskräftigen Bau-
bewilligung bestehenden Einkaufszentrum zu entspre-
chen. Bis zum In-Kraft-Treten dieser Verordnung darf
die Baubewilligung für die Erweiterung oder die Ände-
rung des Betriebstyps des Einkaufszentrums nicht er-
teilt werden. Sofern die Lage dieser Sonderflächen nicht
den Voraussetzungen nach § 8 Abs. 3 und 4 entspricht,
gilt für die Erweiterung dieser Sonderflächen, für die
Erhöhung des zulässigen Höchstausmaßes der Kun-
denfläche und gegebenenfalls auch jenes Teiles der
Kundenfläche, auf dem Lebensmittel angeboten werden
dürfen, Abs. 4 lit. a, b und c sinngemäß. Diese Fest-
legungen können auch in einem mit der Widmung der
betreffenden Grundfläche als Sonderfläche für Ein-
kaufszentren nach dem ersten und zweiten Satz getrof-
fen werden.

(6) Für Handelsbetriebe, die am 30. Juni 2005 nach
den raumordnungsrechtlichen Vorschriften rechtmäßig
bestanden und am 1. Juli 2005 die Eigenschaft als Ein-
kaufszentrum erlangt haben, gilt Abs. 5 erster, zweiter
und dritter Satz sinngemäß. Die Erweiterung derartiger
Sonderflächen, deren Lage nicht den Voraussetzungen
nach § 8 Abs. 3 und 4 entspricht, und die Erhöhung des
zulässigen Höchstausmaßes der Kundenfläche bei sol-
chen Sonderflächen sind nur bis zu dem für die Begrün-
dung der Eigenschaft als Einkaufszentrum des jeweili-
gen Betriebstyps laut der Anlage zu den §§ 8 und 49
dieses Gesetzes in der Fassung LGBl. Nr. 93/2001 maß-
gebend gewesenen Ausmaß der Kundenfläche zulässig.
Diese Festlegungen können auch in einem mit der Wid-
mung der betreffenden Grundfläche als Sonderfläche
für Einkaufzentren nach dem ersten Satz getroffen wer-
den. Abs. 4 zweiter und dritter Satz ist anzuwenden.

(7) § 48a ist auf die Erweiterung der am 30. Juni 2005
nach den raumordnungsrechtlichen Vorschriften recht-
mäßig bestehenden Handelsbetriebe nicht anzuwenden,
sofern das Ausmaß der Kundenfläche um höchstens
25 v. H. der zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer rechts-
kräftigen Baubewilligung zulässig gewesenen Kunden-
fläche erhöht wird. Das für die Begründung der Eigen-
schaft als Einkaufszentrum des jeweiligen Betriebstyps
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laut der Anlage zu den §§ 8 und 49 maßgebende Aus-
maß der Kundenfläche darf nicht überschritten werden.

(8) Die §§ 8 und 49 sind auf Bauvorhaben, für die am
30. Juni 2005 eine in erster Instanz erteilte Baubewilli-
gung vorgelegen und denen zu diesem Zeitpunkt die
Eigenschaft als Einkaufszentrum nicht zugekommen
ist, nicht anzuwenden. Wird die Baubewilligung rechts-
kräftig erteilt, so gilt Abs. 5 erster, zweiter und dritter
Satz sowie Abs. 6 zweiter, dritter und vierter Satz sinn-
gemäß.

(9) § 48a ist auf Bauvorhaben für Handelsbetriebe,
für die am 30. Juni 2005 eine in erster Instanz erteilte
Baubewilligung vorgelegen ist, nicht anzuwenden. Wird
die Baubewilligung rechtskräftig erteilt, so gilt Abs. 7
sinngemäß. 

(10) § 110 Abs. 4 dieses Gesetzes in der Fassung
LGBl. Nr. 93/2001 ist auf Bauvorhaben für Einkaufs-
zentren, für die am 30. Juni 2005 eine in erster Instanz
erteilte Baubewilligung vorgelegen ist, weiter anzu-
wenden.

(11) Die §§ 2 bis 5 des EKZ-Raumordnungspro-
grammes, LGBl. Nr. 33/2002, werden aufgehoben.

(12) Sonderflächen für Einkaufszentren des bishe-
rigen Betriebstyps VI, auf denen am 30. Juni 2005 Be-
triebe bestehen, in denen Kraftfahrzeuge und ergänzend
dazu Kraftfahrzeugzubehör und höchstens in einem
geringfügigen Ausmaß andere Waren angeboten wer-
den, gelten als Sonderflächen nach § 43 Abs. 1 lit. a mit
dem Verwendungszweck Autohaus. Die Gemeinde hat
diesen Verwendungszweck im Flächenwidmungsplan
ersichtlich zu machen. Im Übrigen hat die Gemeinde
spätestens bis zum 30. Juni 2006, die Stadt Innsbruck
spätestens bis zum 30. Juni 2007, erforderlichenfalls eine
den auf dieser Sonderfläche aufgrund einer rechtskräf-
tigen Baubewilligung bestehenden Gebäuden und sons-
tigen baulichen Anlagen entsprechende Widmung fest-
zulegen. § 37 Abs. 3 zweiter Satz ist anzuwenden.“

86. Nach § 110 wird folgende Bestimmung als § 110a
eingefügt:

„§ 110a
Bestehende Tankstellen und Anlagen 

zur Aufbereitung mineralischer Rohstoffe

(1) § 49b ist auf Bauvorhaben für Tankstellen, für die
am 30. Juni 2005 eine in erster Instanz erteilte Baube-
willigung vorgelegen ist, nicht anzuwenden.

(2) § 50a ist auf Vorhaben für Anlagen zur Aufberei-
tung mineralischer Rohstoffe, für die am 30. Juni 2005
eine in erster Instanz erteilte naturschutzrechtliche Be-
willigung vorgelegen ist, nicht anzuwenden.“

87. Im Abs. 3 des § 112 hat der zweite Satz zu lauten:
„§ 61 und § 62 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsge-

setzes 1997 in der Fassung LGBl. Nr. 10/1997 und des
Gesetzes LGBl. Nr. 21/1998 sind darauf weiter anzu-
wenden.“

88. Im Abs. 4 des § 112 hat der zweite Satz zu lauten:
„§ 59 Abs. 3 bzw. § 62 Abs. 4 in Verbindung mit § 61

Abs. 6 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 1997 in der
Fassung LGBl. Nr. 10/1997 und des Gesetzes LGBl.
Nr. 21/1998 sind darauf weiter anzuwenden.“

89. Im § 112 wird folgende Bestimmung als Abs. 5
eingefügt:

„(5) Bebauungspläne, die am 30. Juni 2005 bestanden
haben oder die bis zu diesem Zeitpunkt beschlossen
worden sind und in denen die Bauhöhe ausschließlich
durch die Anzahl der oberirdischen Geschosse festge-
legt wird, bleiben weiterhin aufrecht. § 62 Abs. 1 erster
und zweiter Satz dieses Gesetzes in der Fassung LGBl.
Nr. 93/2001 ist darauf weiter anzuwenden. Wird der
Bebauungsplan hinsichtlich des betreffenden Grund-
stückes geändert, so ist jedoch jedenfalls der oberste
Punkt im Sinne des § 62 Abs. 1 erster Satz festzulegen.“

90. Der bisherige Abs. 5 des § 112 erhält die Absatz-
bezeichnung „(6)“.

91. Im Abs. 2 des § 113 hat die lit. a zu lauten:
„a) die Bebauung des betreffenden Grundstückes

einer geordneten baulichen Gesamtentwicklung der
Gemeinde im Sinne der Ziele der örtlichen Raumord-
nung, insbesondere im Hinblick auf die Größenver-
hältnisse der Gebäude zueinander und den Schutz des
Orts- und Straßenbildes, nicht zuwiderläuft;“

92. Der Abs. 3 des § 113 wird aufgehoben. Der bishe-
rige Abs. 4 des § 113 erhält die Absatzbezeichnung „(3)“.

93. Im nunmehrigen Abs. 3 des § 113 wird im ersten
Satz das Zitat „Abs. 1, 2 und 3“ durch das Zitat „Abs. 1
und 2“ ersetzt.

94. Die §§ 115 und 116 haben zu lauten: 

„§ 115
Verfahren zur Anmeldung 

von Freizeitwohnsitzen

Die am 30. September 2001 anhängigen Verfahren
über die Anmeldung von Freizeitwohnsitzen sind nach
§ 16 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 1997 in der Fas-
sung des Gesetzes LGBl. Nr. 28/1997 weiterzuführen.
Bescheiden über die Feststellung der Zulässigkeit der
Verwendung von Wohnsitzen als Freizeitwohnsitz ist
die Baumasse im Sinne des § 61 Abs. 3 zweiter Satz des
Tiroler Raumordnungsgesetzes 1997 in der Fassung
LGBl. Nr. 10/1997 zugrunde zu legen.
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§ 116
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

Die Aufgaben der Gemeinde nach diesem Gesetz –
mit Ausnahme jener nach § 3 Abs. 1, § 9 Abs. 3, § 73
Abs. 6, § 75 Abs. 2, § 76 Abs. 4, § 79 Abs. 2, § 84 Abs. 8,
§ 85 Abs. 2, 3 und 4, § 87 Abs. 3 und § 90 Abs. 1 lit. c –
sind solche des eigenen Wirkungsbereiches.“

95. Die Überschrift des § 117 hat zu lauten:

„In-Kraft-Treten, 
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht“

96. Der bisherige § 117 erhält die Absatzbezeichnung

„(1)“ und es wird folgende Bestimmung als Abs. 2 an-
gefügt:

„(2) Durch dieses Gesetz werden folgende EG-
Richtlinien umgesetzt:

a) Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Ge-
fahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen,
CELEX Nr. 396L0082, (ABl. 1997, Nr. L 10, S. 13 ff.)
in der Fassung der Richtlinie CELEX 303L0105 (ABl.
2003, Nr. L 345, S. 97 ff.);

b) Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Um-
weltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme,
CELEX Nr. 301L0042 (ABl. 2001, Nr. L 197, S. 30 ff.).“

97. Die Anlage zu den §§ 8 und 49 hat zu lauten:
„Anlage zu den §§ 8 und 49

A B

B e t r i e b s t y p
Anzahl der Personen mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde jeweils am 31. Dezember des
dem Jahr der Einbringung des Bauansuchens vorangegangenen Jahres

bis zu 5.000 600 1.000

über 5.000 800 1.500

in der Stadt Innsbruck 1.500 2.000

1. Ausmaß der Kundenfläche in m²:

2. Betriebstypen:

Betriebstyp A: 
Einkaufszentren, in denen größtenteils Waren angeboten

werden, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder der Gebinde-
größen regelmäßig ohne Verwendung eines Kraftfahrzeuges
abtransportiert werden können, insbesondere Lebensmittel,
Drogerie- und Kosmetikwaren, Textil- und Lederwaren, Be-
kleidung, Schuhe, Sportbekleidung, Sportschuhe und Zube-
hör, Bücher, Papier-, Bürobedarfs- und Schreibwaren, Spiel-

waren, Haushaltswaren, Geschenksartikel, Uhren, Schmuck,
Optikwaren und Elektrokleinwaren.

Betriebstyp B:
Einkaufszentren, in denen in einem mehr als geringfügi-

gen Ausmaß Waren angeboten werden, die aufgrund ihrer Be-
schaffenheit oder der Gebindegrößen regelmäßig nur unter
Verwendung eines Kraftfahrzeuges abtransportiert werden
können, insbesondere Bau- und Gartenwaren, Elektrowaren,
Sportgeräte, Möbel und Waren für den Gastronomiebedarf.“

Artikel II

Die Tiroler Bauordnung 2001, LGBl. Nr. 94, in der
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 89/2003 wird wie folgt
geändert:

1. Der Abs. 2 des § 3 hat zu lauten: 
„(2) Auf Grundstücken, die einer Gefährdung durch

Lawinen, Hochwasser, Wildbäche, Steinschlag, Erd-
rutsch oder andere gravitative Naturgefahren ausge-
setzt sind, sind der Neu-, Zu- und Umbau von Gebäu-
den sowie die Änderung des Verwendungszweckes von
Gebäuden nur unter der Voraussetzung zulässig, dass
durch die Anordnung oder die bauliche Beschaffenheit

des Gebäudes oder durch sonstige bauliche Vorkeh-
rungen im Bereich des Gebäudes ein im Hinblick auf
den vorgesehenen Verwendungszweck ausreichender
Schutz vor Naturgefahren gewährleistet ist. Soweit
aktuelle Gefahrenzonenpläne vorhanden sind, ist bei
der Beurteilung der Gefahrensituation darauf Bedacht
zu nehmen.“

2. Im Abs. 3 des § 4 hat die lit. a zu lauten:
„a) für die betreffenden Bauplätze eine einheitliche

Widmung als Gewerbe- und Industriegebiet, als Sonder-
fläche oder als Vorbehaltsfläche nach § 52 Abs. 1 lit. a des
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2001 festgelegt ist oder“
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3. Im Abs. 1 des § 8 wird der vierte Satz aufgehoben.
4. Im Abs. 1 des § 8 wird folgender Satz angefügt:
„Dies gilt nicht für die Erweiterung von Einkaufs-

zentren im Rahmen des § 110 Abs. 4, 5 und 6 des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 2001.“

5. Im Abs. 2 des § 8 hat der vierte Satz zu lauten:
„Die nach Abs. 1 für Einkaufszentren außerhalb von

Kernzonen nach § 8 Abs. 3 des Tiroler Raumordnungs-
gesetzes 2001 erforderlichen Abstellmöglichkeiten dür-
fen nur auf der betreffenden Sonderfläche oder auf den
an diese unmittelbar angrenzenden Grundstücken ge-
schaffen werden.“

6. Der Abs. 5 des § 8 hat zu lauten:
„(5) Die Gemeinde kann durch Verordnung unter

Bedachtnahme auf die örtlichen Erfordernisse für be-
stimmte Arten von baulichen Anlagen die Anzahl der
nach Abs. 1 erster Satz erforderlichen Abstellmöglich-
keiten festlegen. Weiters kann die Gemeinde durch Ver-
ordnung festlegen, dass die nach Abs. 1 im Bauland oder
für bauliche Anlagen auf Sonderflächen nach den §§ 43,
48, 48a und 50 und auf Vorbehaltsflächen nach § 52 des
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2001 erforderlichen
Abstellmöglichkeiten zur Gänze oder zu einem be-
stimmten Teil nur in Form von Parkdecks oder unter-
irdischen Garagen errichtet werden dürfen, wenn dies
im Interesse der bestmöglichen Nutzung des Baulandes
bzw. der betreffenden Sonderflächen oder Vorbehalts-
flächen geboten oder zum Schutz der Gesundheit von
Menschen oder zur Vermeidung unzumutbarer Belästi-
gungen erforderlich ist. Eine solche Festlegung kann
unter diesen Voraussetzungen auch für bestimmte Teile
des Baulandes, für bestimmte Sonderflächen oder Vor-

behaltsflächen oder allgemein für Gebäude oder sons-
tige bauliche Anlagen, für die mindestens eine be-
stimmte Anzahl an Abstellmöglichkeiten zu schaffen
ist, getroffen werden.“

7. Im Abs. 6 des § 8 hat der dritte Satz zu lauten:
„Bei Abstellmöglichkeiten für Einkaufszentren ist

außer in Kernzonen eine Befreiung nicht zulässig.“
8. Im Abs. 5 des § 24 wird in der lit. c das Wort „Ge-

bietskörperschaften“ durch die Worte „Gebietskörper-
schaften und Gemeindeverbänden“ ersetzt.

9. Im Abs. 3 des § 25 wird in der lit. d der Punkt durch
einen Strichpunkt ersetzt und folgende Bestimmung als
lit. e angefügt:

„e) im Fall, dass ein allgemeiner Bebauungsplan und
ein ergänzender Bebauungsplan oder ein Bebauungsplan
mit den Festlegungen des allgemeinen und des ergän-
zenden Bebauungsplanes nicht bestehen, das Fehlen der
Voraussetzungen nach § 55 Abs. 1 oder § 113 Abs. 1 des
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2001.“

10. Im § 54 wird in der lit. b der Strichpunkt durch
einen Punkt ersetzt und es wird die lit. c aufgehoben.

Artikel III

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Juli 2005 in Kraft.
(2) Art. I Z. 30 bis 35 und 40 ist auch auf die im Zeit-

punkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes bestehenden
oder bereits beschlossenen Widmungen anzuwenden.

(3) Art. I Z. 45 und 46 ist auf die im Zeitpunkt des
In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes bestehenden oder
bereits beschlossenen ergänzenden Bebauungspläne an-
zuwenden, soweit sich aufgrund des § 112 Abs. 5 in der
Fassung des Art. I Z. 89 nichts anderes ergibt.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
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Der Landesamtsdirektor:
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